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L Völkerrecht und innerstaatliches Recht 777

Vorbemerkung
Der folgende Bericht über die bundesdeutsche Judikatur zu völkerrecht--

lichen Pragen&apos; setzt die Darstellung für das Jahr 1984 fort2. Wie bisher
wird die Rechtsprechung zu einzelnen Verträgen nur insoweit. einbezogen,
als sie.,zugleich Fragen des allgemeinen Völkerrechts oder grundsätzliche
Aspekte der Anwendung westeuropäischer Verträge (EMRK, Verträge zur

Gründung der Europäischen Gemeinschaften usw.) berührt. Die Darstel-

lung der Judikatur zum Fremden- und Asylrecht beschränkt sich in etwas

höherem Maße als die vorausgehenden Berichte auf Entscheidungen. von
grundsätzlichem Interesse.

Soweit auf Grund der systematischen Gliederung eine En&apos;tscheidung
mehrfach an verschiedenen Stellen behandelt wird, werden Querverwei-
sungen dur*ch eckig eingeklammerte laufende Nummern der anderen Stel-
len deutlich gemacht.

L Völkerrecht und innerstaatliches Recht

1. Mit den Rechtsfolgen einer (angeblich) völkerrechtswidrigen Ergrei-
fung, eines Beschuldigten für das Strafverfahren hatte sich der 1. Senat des
Bundesverfassungsgerichts in einem Nichtannahmebeschluß (Beschluß
vom 1 ZZ 1985 - 2 BvR 1190/84 - EuGRZ 1986, 18 MDR 1986, 463

NJW 1986, 1427 NStZ 1986, 178) auseinanderzusetzen. Der zu einer
Freiheitsstrafe verurteilte Beschwerdeführer hatte geltend gemacht, er sei
mit Wissen und Wollen deutscher Strafverfolgungsbehörden in völker-

1 Der Bericht wurde im November 1986 abgeschlossen. Später veröffentlichte Entschei-
dungen werden in den folgenden Jahresberichten Berücksichtigung finden. Entscheidungen
aus dem Jahre 1984 wurden nur vereinzelt nachgetragen. Vgl. auch die jeweils fünf Jahre
Rechtsprechung zusammenfassenden Bände der Reihe Fontes Iuris Gentium, Series A, Sec-
tio II (nächster Band: Tomus 9 [1981-1985]).

2 R. K ü hn er, Deutsche Rechtsprechung in völkerrechtlichen Fragen 1984, ZaöRV 46

(1986), S.89ff.; vgl. auch H. J. Hahn, Deutsche Rechtsprechung 1945-1950, ZaöRV 14

(1951), 252ff.; F. Münch, - 1951-1957 (Teil A), ZaöRV 20 (1959), 186ff., (Teil B),
ZaöRV 21 (1961), 511ff., (Teil C), ZaöRV 22 (1962), 729ff.; C. Tomuschat, -

1958-1965 (Teil A), ZaöRV 28 (1968), 48ff., (Teil B), ibid., 646ff.; A. Bleckmann, -

1966-1968, ZaöRV 31 (1971), 271 ff., - 1969-1970, ZaöRV 32 (1972), 71 ff., - 1971, ibid.,
583 ff., - 1972, ZaöRV 33 (1973), 757ff., - 1973, ZaöRV 34 (1974), 737ff., - 1974, ZaöRV 36

(1976), 856ff., - 1975, ZaöRV 37 (1977), 306ff.; W. D. Kischlat, - 1976, ZaöRV 37

(1977), 790ff.; H. Krück, - 1977, ZaöRV 39 (1979), 83ff., - 1978, ZaöRV 40 (1980),
122 ff.; M. V i e r h e i 1 i g, - 1979, ZaöRV 41 (1981), 149 ff., - 1980, ZaöRV 42 (1982), 121 ff.,
- 1981, ZaöRV 43 (1983), 118ff.; U. Wölker, - 1982, ZaöRV 44 (1984), 103ff.; C.
H a v e r 1 a n d, - 1983, ZaöRV 45 (1985), S.62 ff.
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rechtswidriger Weise (mittels List) aus dem Hoheitsgebiet der Französischen
Republik in die Bundesrepublik Deutschland verbracht worden; diese Ver-

letzung der franz,ösischen GebietshoheitunddieUmgehungzwischenStaatli-
chen Ausheferungsrechts durch deutsche Behörden begründeten ein Straf-
verfol n &apos;shindernis. Der Buindesgerichtshof3 hatte mögliche Verlet-9u 9

zung eigener&apos;Rechte des Beschwerdeführers,&apos;welche&apos;,einer Strafverfolgung
entgegenstehen könnten, verneint; dabei hat derBundesgerichtshof darauf

hingewiesen,- daß die französische Regierung keine Restitutionsanspruche
gegen die Bundesrepublik geltend gemacht hatte. Die Rüge, der Bundesge-
richtghof hätte hier eine Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts nach

Art.100 Abs.2 GG einholen müssen, wies der Dreierausschuß zurück. Es

bestehe nämlich- &apos;keine allgemeine Regel des7 Völkerrechts, nach der die

Verbringung eines Beschuldigten unter Verletzung der Gebietshoheit eines

fremden Staates in den Gerichtsstaat dort die Durchführung eines Strafver-

fahrens schon deswegen hindere, weil der verletzte Staat einen völkerrechtli-

chen Anspruch aufunverzügliche Rücküberstellung erlangt habe oder bereits

durch die Verbringung als solche ein völkerrechtlicher Unrechtstatbestand
verwirklicht worden ist. Eine Analyse der Staatenpraxis mache deutlich, daß
es nationale Gerichte nur dann allgemein ablehnen, ein Strafverfahren gegen
einen v,olkerrechtswidrig Entführten durchzuführen, w.enn der durch die
Ergreifung verletzte Staat dessen Rückgabe gefordert hat. Auch eine denk-

bare Verletzung des deutsch-französischen Auslieferungsyerttages könne

jedenfalls nicht nach den allgemeinen Regeln dgs Völkerrechts ein Verfah-

renshindernis nach sich ziehen. Ebensowenigiorderten&apos;im vorliegenden
Falle das Rechtsstaatsprinzipoder der Schutz der Menschenwürde (Art.1
Abs.1 GG) die Annahme eines Verfahrenshindernisses. In der Literatur hat

4diese Entscheidung unterschiedliche Resonanz gefunden
*g. Auf der gleichen Linie bewegt sich eine Entscheidung des Bundesge-

richtshofs (Urteil vom 30.5.1985 4 StR 187/85 - NStZ 1985, 464). Die

Verletzung der Hoheitsrechte eines fremden Staates (hier der Niederlande)
bei der Festnahmeeines Angeklagten könne jedenfalls dannkeinYerfahrens-
hindernis gemä -.. .25 GG beg 11

1

den, wenn der verletzte S&apos;aat keineß run t

unverzügliche Rückführung des Entführten oder sonst eine Wiedergutma-
chung verlangt, die ihrer Art nach der Durchführung des Strafverfahren
entgegensteht.

3 Urteil vom 2.8.1984 - 4 StR, 120/83 - MtZ 1984, 563.

4. Zustimmend M. H e r d e g e n, Die völkerrechtswidrige Ergreifung eines Beschuldigten
als Strafverfolgungshindernis, EuGRZ 1986, 1 ff.; kritisch dagegen F. A. M an n, Strafver-

fahren gegen einen völkerrechtswidrig Entführten, NJW 1986, 2167f.

http://www.zaoerv.de
© 1986, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


Il. Völkerrechtliche Verträge 779

IL Völkerrechtliche Verträge

3. Die Ansicht, Ursprungsregeln, in Freihandelsabkommen seien eng

auszulegen, begründete der Bunde.sfinanzhof (Urteil vom 30.71985 - VII

R 142A2 - BFHE 144, 297 HFR 1986, 25 (Nr.25 nicht nur mit dem
Wortlaut der einschlägigen Vorschriften&quot; sondern auch mit dem Grund-

satz, daß völkervertragsrechtliche Bestimmungen nach Ziel und Zweck zu

interpretie,re,n sind; dabei verwies das Gericht auf Art.31 Abs.1 der (von
der Bundesrepublik noch nicht ratifizierten Wiener Konvention über das
Recht der Verträge von 1969. Entscheidend sei hier, daß nur bei einer

engen Auslegung von Ursprungsregeln in einem Verhältnis strikter Bilate-
.ralität gewährleistet sei, daß die ausbedungenen Präferenzen gegenseitig
auch tatsächlich gewährt und nicht von einem Vertragspartner in Frage
gestellt würden.

4. Die für die Auslegung* völkervertragsrechtlicher Vorschriften gelten-
den Regeln hatte auch das Urteil des Bundesfinanzhofes vom 9.10.1985

(1 R 128/80 - B,FHE 145, 341) zu dem mit den USA geschlossenen Doppel-
besteuerungsabkommen von* 1965 zum Gegenstand. Eine spätere Übung
der Vertragsparteieh könne auch dann, wenn Art.31 Abs.3 lit.b der Wie-
ner Vertragsrechtskonvention Ausdruck geltenden Völkergewohnheits-
rechts sein sollte, nur dann als Auslegungskriterium Berücksichtigung fin-

den-, wenn es sich dabei um eine zwischen den Vertragspartnern überein-
stimmende* Praxis handelt oder zumindest um eine Übung, die von der
anderen Seite hingenommen wurde. In welchem Maße die Auslegung von

Doppelbesteuerungsabkommen vom Grundsatz der Entscheidungsharmo-
nie bestimmt zu sein hat und in diesem Sinne eine für beide Vertragsteile
möglichst akzeptanzfähige Auslegung anzustreben ist, ließ der Senat offen.
Dieser Grundsatz könne jedenfalls keine Gesetzesauslegung tragen, welche
den Steuerpflichtigen stärker belastet als eine den allgemeinen Interpreta-
tionsmaximen folgende Auslegung. Wollte man sich bei der Auslegung von
Doppelbesteuerungsabkommen von der Behördenpraxis und Rechtspre-
chung des anderen Vertragsstaates leiten lassen, würden Art und Umfang
der Besteuerung von Entscheidungen fremder Staatsorgane abhängig sein,
was nur auf Grund einer klaren gesetzlichen Regelung zulässig wäre.

http://www.zaoerv.de
© 1986, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


780 Berichte und Urkunden - Deutsche Rechtsprechung 1985

III. Wirkungen und Gren2en staatlicher:Souveränität

1. Allgemeines zum Territorialitätsgrundsatz

5. Zum Territorialitätsgrundsatz im Rahmen des,ipterlokalen Nachbar-
rechts äußerte sich-das Oberverwaltungsgericht Lüneburg (Beschluß vom
28.2.1985 - 7 B 64/84 - NVwZ 1985, 357). Hier hatten in Berlin (West)
und Berlin-Ost wohnende Antragsteller einstweiligen Rechtsschutz gegen
die Betriebsgenehmigung für das ligdersächsische KOhlekraftwerk Busch-

haus begehrt, Das Oberverwaltungsg hat im Gegensatz zur Vorin-

stanz5 die Anträge abgelehnt. Ob eine in Berlin-Ost wohnende Antragstel-
lerin überhaupt aus dem Bundesimmissionsschutzgesetz, Abwehrrechte

aft an, weiherleiten kann, sah das Oberverwaltungsgericht als zweifelh 41 sie

außerhalb des Geltungsbereichs dieses Gesetzes und damit in einem Be-

reich lebe, auf. den sich die regelnde Wirkung der Betriebsgenehrnigung
nicht erstrecke. Die Überlegung der Vorinstanz, die DDR und Beilin-Ost

seien im Verhältnis zur Bundesrepublik nicht als Ausland anzusehen,
räume diese Bedenken nicht aus...Letztlich bedürfe diese.Frage hier&apos;aber
keiner Entscheidung; denn nicht einmal die im Gebiet von Berlin (West)
lebenden Antragsteller könnten als Nachbarn immtssionsschutzrechtli-

che Abwehransprüche geltend machen-6.
6. Eine höchst restriktive Position bezog das Verwaltungs ericht Olden-g

burg in seinem (nicht rechtskräftigen) Urt vorn 6.2.1985 (3 OS VG A
259/82 - DVBI. 1985, 802 mit Axim.. von M. K i 1 i a n Gewerbearchiv
1986, 21) zum grenzüberschreitenden VerwaltungSrechtsschutz gegen um-

weltbelastende Maßnahmen7. Das VerwaltuIgsgerichi, wies die auf das

Atomgesetz gestutzte Anfechtungsklage -eines niederländischen Staatsange-
hörigen gegen die erste atomrecht1,iche. Teilgenehmigung f.r dasr
niederländischen Grenze geplante Kernkraftwerk Emsland als unzulässig
ab. Aus dem völkerrechtlichen Territorialitätsprinzip ergebe sich, daß das
Atomgesetz. weder objektive Rechtswirkungen- außerhalb der Staatsgren.,
zen der Bundesrepublik und des Landes, Berlin entfalte noch subjektive
Rechte ausländischer Staatsangehöriger in den Nachbarstaaten beg-rUnde.
Nationales öffentliches Recht, beanspruche nur innerhalb.der Staatsgrenzen

5 VG Braunschweig, Beschluß vom 30.8.1984 - 2 D 58/84 (unveröffentlicht).
6 Dieser Entscheidungspassus ist in NVwZ 1985, 357 nicht abgedruckt.
7 Hierzu R. L u k e s/R. D e h in e r/K., We n d 1 in g, Klagebefugnis und- Verwaltungs-

verfahrensbeteiligung für ausländische Nachbarn am Beispiel des Atom- und Immissions-

schutzrechts, Gewerbearchiv 1986, 1 ff.
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Geltungskraft. Das Verwaltungsgericht stützte sich dabei nicht nur auf das
Fehlen eines extraterritorialen Erstreckungswillens des bundesdeutschen

Gesetzgebers, Es sah vielmehr in einer Begründung subjektiv-öffentlicher
Rechte für ausländische Grenznachbarn eine einseitige Ausdehnung des
nationalen Rechts, welche eine besondere völkerrechtliche Geltungs-
grundlage voraussetze.

7 Zu den völkerrechtlichen Schranken, die der Unterwerfung eines

Ausländers unter die deutsche Abgabenhoheit gezogen sind, äußerte sich
das Finanzgericht Hamburg in einem nicht rechtskräftigen Urteil vom

22.11.1985 (IV 14 1/83 N - EFG 1986, 369 (Nr.416) KIW 1986, 664).
Nach Ansicht des Gerichts begründet dieHaftung eines im Ausland ansas-

sigen Unternehmens als Hauptverpflichteter eines gemeinschaftlichen Ver-
sandverfahrens aus völkerrechtlicher Sicht einen hinreichenden inländi-
schen Anknüpfungspunkt für dessen Heranziehung zur deutschen Ein-
fuhrumsatzsteuer.

2.. Anerkennung fre.m Hoheitsakte

8. Grundsätzliche Ausführungen zur Anerkennungsfähigkeit fremder
Hoheitsakte enthält das Urteil des Bundesgerichtshofs vom 11.71985 (IX
ZR 178/84 - BGHZ 95, 256 JZ 1986, 191 mit Anm. von A. L ü d e r i t z

NJW 1985, 2897 RIW 1985, 729) zu den Wirkungen der Konkurser-
öffnung im Ausland auf das Inlandsvermögen des Gemeinschuldners. Un-
ter Aufgabe seiner bisherigen Rechtsprechung folgt der Bundesgerichtshof
jetzt der Auffassung, daß die Konkurseröffnung im Ausland auch das im
Inland belegene Vermögen des Gemeinschuldners erfaßt und daß der aus-

ländische Konkursverwalter daher berechtigt ist, dieses Vermögen zur

Konkursmasse zu ziehen. Dabei legte der Bundesgerichtshof dar, daß das
deutsche Konkursrecht für die Eröffnung des Konkursverfahrens in der
Bundesrepublik schon bisher vom Universalitätsprinzip ausgegangen ist.

Die Vorschrift des §237 Abs.1 der Konkursordnung gebiete keine Ausle-

gung, welche Inlandswirkungen eines Auslandskonkurses ausschließt. Die
Ansicht, daß die Konkurseröffnung als staatlicher Hoheitsakt nicht über
den jurisdiktionsbereich des Eröffnungsstaates hinauswirken könne, gehe
fehl. Die Auslandswirkungen eines Hoheitsaktes, den der erlassende Staat
nicht auf sein Gebiet beschränkt sehen will, seien vielmehr nach dem Recht
desjenigen Staates zu beurteilen, in dessen Gebiet die Folgen wirksam
werden sollen. Für das deutsche Recht stellt der Bundesgerichtshof den
Grundsatz auf, daß ausländische Staatsakte dann anerkannt werden, wenn

es um privatrechtsgestaltende Maßnahmen geht. Anders liege es bei Maß-
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nahmen zur Durchsetzung vorwiegend stags- und wirtschaftspolitisCher
Interessen des- ausländischen Staates. Unter rechtspolitischen Ge

punkten sei zu berücksichtigen, daß* sich bei der Beuheilung der Inlands-

wirkungen eines Auslandskonkurse-s ein Festhalten am Territorialitäts

gtundsatz vor allem -in der Europäischen Wirtsch4ftsgemeinsch;gft nachtei-

lig auswirken würde, weil das Recht der freien Niederlassung und erleich-

tette Vermögenstransaktionen den zu vereiteln

drohten.
ländischer Hoheits-9. Im Hinblick auf die Anerkennungsfä4igk,eit,au*s

akte! sprach- sich das Oberlandesgericht.Bremen (Besc lüß. vom 12.71985

s Stand iamt -,19-86,,9)r für die Heranziehung der Grund-1 W 52/ Da es

sätze, des; deutschen internationalen.PrivatrechtsineinemFalle..aus,indem,
es sich um die Änderung des Fami4ennamens -eines deutschen Doppelstaa-
ters-durch die Behörden des ausländisichhen&apos;Heirn&apos;aenagtes handelte. Daß

Entscheidungen über die Namensänderung aus der.Sicht
schen Rechts öffentlich-rechtlichen -Charakter haben,. stehe einer An

1, d-üng&apos;derGrunds,ätze.de5iptetnat.ige-
entgegen, wenn diese Maßnahme. im privaten *Interesse des* Betroffenen

gte so zur Bergangen ist. -Das Ob.erlandesgericht gelan estätigung:der in der.
Vorinstanz ergangenen-Entscheidung(LandBeschluß vom
15.4.1985 2 T 737/84c - Das&apos;-Siandesamt, 1986, 9); danach war die be-

hördliche Veranderung des Fämellienhamens&apos;.&gt;
i -d. ausländischen Hei-in

-umatstaat deswegen anzuerkennen, weil` zum Zeit nkt der -Namensände-P

rung die ausländische Staatsangehörigkeit die effektivere war.,

IV. Stedtsari*gehorigkett
104 Mit., der Frage-i unter -.-welchen Voraussetzungen, Einbürgerungen

durch Behörden der DDRaucli ausder Sicht des bundesdeutschen Rechts, *..
11

die deutsche Staatsangehörigkeitb- hätte sich--das BundesVerwä17-

tungsgericht. zu. befassen (Urteil- m 1171,2.-1985 - 1,- C 45.8.2 - BVerwGE-.vo

72, 291 BayVBI.1986, 438 WV 1:98.6i: 607 -.DVIBI.1986, 516 jZ,
198-6, 1002 mit Anm. von&apos;H.:;v. Mä go 1 dt N - 1506 =.DasJW 1986,

1986,-217) [69].. Ansicht des. Bundesverwaltungsgerichts
ergibtsich daraus, daßl&apos;dieim-(Art..,16, 116 Abs.1) verankerte

deutsche Siaat.sangehö.ri.gkeit,Bü,ger DDR;&quot;einschließt, nochgesamt r

n an denicht zwinge&apos; d daß ein Staats
&apos;

geh igkeitserw.äb in, der DDR 0 r. in

n ie de keit stets auch mit Wirkung für dieBerIi&apos;-Ost d utsche, Staatsange g

Bundesrepublik vermittelt., Die Anerkennung einer in der,DDR oder (wie
im vorliegenden Fall) in Berlin-Ost vorgenc!Mmenen &apos;Einbijrgeriing
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komme nur, unter dem Vorbehalt des ordre public der Bundesrepublik in
Betracht. Wegen der Identität von gesamtdeutscher und bundesdeutscher

Staatsangehörigkeit könnten Einbürgerungsakte einer außerhalb des. Gel-

tungsbereichs des Grundgesetzes angesiedelten staatlichen Gewalt nicht
ohne weiteres den Kreis der Staatsangehörigen der Bundesrepublik bestim-
men. Dabei sei auch zu beachten, daß das Staatsangehörigkeitsrecht we-

sentlicher Teil der staatlichen Selbstorganisation des Bundes sei. Der Be-

lang staatsangehörigkeitsrechtlicher Einheit könne das staatliche Interesse,
unerwunschte Ausländer von der Staatsangehörigkeit auszuschließen,
nicht immer zurückdrängen. Dies schließe freilich nicht aus, daß der Vor-
behalt zugunsten des bundesdeutschen ordre public im Lichte des grundge-
setzlichen Gebotes,- die deutsche Einheit zu wahren und zu vollenden,
gehandhabt werden Eine Einbürgerung durch Behörden in
DDR,Oder in Berlin-Ost sei mit dem ordre public der Bundesrepublik
jedenfalls dann regelmäßig unvereinbar, wenn der Einbürgerungsbewerber
eine Gefahr für die innere oder äußere Sicherheit der Bundesrepublik dar-
stelle. Dies sei nach dem Zeitpunkt der Einbürgerung zu beurteilen. Im
konkreten Falle müsse die Anerkennungsfähigkeit des Einbürgerungsaktes
schon daran scheitern, daß der Eingebürgerte wegen seines landesverräteri-
schen Verhaltens ein Sicherheitsrisiko für die Bundesrepublik dargestellt
habe.

11. Nach §4 RuStAG in der alten Fassung vor den der Verwirklichung
der Gleichberechtigung dienenden Änderungen erwarben eheliche. Kinder
die deutsche Staatsangehörigkeit durch Geburt nur dann, wenn bei ihrer
Geburt der Vater deutscher Staatsangehöriger war. Diese Regelung blieb
nach Art. 117 Abs. 1 GG bis zum 31.3.1953 in Kraft. Daß diese Regelung
entsprechend für den abgeleiteten Erwerb der Rechtsstellung eines Deut-
schen ohne deutsche Staatsangehörigkeit im Sinne des Art.116 Abs.1 GG
gilt, hat jetzt das Bundesverwaltungsgericht entschieden (Urteil vom

21.5.1985 - 1 C 3Z81 - BVerwGE 71, 301 DVBI.1985, 964). Das

Grundgesetz wolle die Statusdeutschen. insoweit nicht besser stellen als die
deutschen Staatsangehörigen. Daher könne in analoger Anwendung des 5 4
RuStAG in der jeweils geltenden Fassung die Rechtsstellung eines Status-
deutschen dann nicht durch Geburt (über die Mutter) vermittelt werden,
wenn unter entsprechenden Umständen die Abstammung von einem deut-
schen Staatsangehörigen nicht zum Staatsangehörigkeitserwerb führen
würde.

12. In Fortführung seiner bisherigen Rechtsprechung hat das Bundes-
verwaltungsgericht bekräftigt, daß sich die Verwaltungsbehörden bei der
Ausübung des Einbürgerungsermessens nach § 8 RuStAG in der Regel

http://www.zaoerv.de
© 1986, Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht

http://www.zaoerv.de


784 Berichte und Urkunden - Deutsche Rechtsprechung 1985

allein von den Interessen des Staates leiten lassen durfen (Beschluß vom
11.10.1985- 1 B 102.85 --InfAusIR 1986,4). Allerdings
könnten auf die Ausübung dieses Ermessens durchaus c1W.Grundentschei-
dungen der Verfassung,einschkeßlich der Grundrechte einwirken; dies be-

deute jedoch nicht, daß die Ermessensentscheidung stets nur in Abwägung
der persönlichen Interessen des Bewerbers mit, den &gt;öffentlichen Interessen

getroffen werden dürfte.*, Denn die Interessen von Ausländern an der Ein-

bürgerung seien verfassungsrechtlich, etwa durch das Grundrecht auf freie

Entfaltung der Persönlichkeit (Art.2 Abs.1.GG), grundsätzlich nicht ge-
schützt.-

13. Daß der Grundsatz der einheitlichen Staatsangehörigkeit in der Fa-

milie eine negative Ermessensentscheidung über die Einbürgerung nach 5 8

RuStAG tragen kann, hat das Bundesverwaltungsgericht klargestellt (Be-
schluß vom 29.Z19.85 - 1 B,78/85 -, InfAusIR -1985 296 NJW.1985,
2908). Zur Begründung hat es darauf hingewiesen, daß bei unterschiedli-

cher Staatsangehörigkeit der Eliegatten unerwünschte Konflikte der Fami-

lienbindung einerseits iund der Treuepflicht&apos;-gegenüber dem Heimatstaat

andererseits entstehen&quot;könnten. Dies gelte auch -im Falle staatsangehörig-
keitsrechtlicher Mischehen von Ausländern.EineBenachteili-

gung von verheirateten Eihbürgerungsbewerbern liege hierin nicht.

1.4. Für den Verlust der deutschen Staatsangehörigkeit nach §25 Abs.1

RuStAG kommt, es darauf ari, ob beim Erwerb der ausländischen Staatsan-

ohnsitz* öder dauernder Aufenthalt bestandengehörigkeit im Inlan&amp; kein W
-V ahat. Mit- der Ansicht, daß. diese örschrift d bei. den bürgerlich-rechtli-

chen Begriff des Wohnsitzes- im Sinne von § 7 also auf die ständige
Niederlassung, abstellt, folgte das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom
21.5.1985 - 1 C 52.82 - BVerwGE 71-, BayVBI.1986, -442

DVBI.1985, 966 NJW 1,986, 674) der herrschenden Lehre. In der glei-
chen Entscheidung stellte das Bundesverwaltungsgericht klar, daß. ein

Staatsangehörigkeitsausweis.anders als ein die Staatsangehörigkeitieststel-
lender Verwalturigsakt lediglich2,Beweisfunktion: hat; eine solche Bescheini-

gung begründe nur die auf den Tag ihrer Ausstellung bezogene, widetleg-
bare Vermutung, daß der Betroffene deutscher Staatsangehöriger ist.

15. Die Grenzen des Bestandsschutzes, den ein an-fehlerhafte familien-

rechtliche - Vorgänge anknüpfende*r, Staaisangehorigkeitgerwerb genießt,
zeigte das Verwaltungsgeric.lit Düsseldorf auf (Urteil vom 10.9.1985 :17 K

10.419/85 - NJW 1986, 676). Es&apos; entschied, daß beim Erwerb der deut-

schen Staatsangehörigkeit durch das Kind einer mit einem deutschen

Staatsangehörigen verheirateten Ausländerin (§4 Abs.1 Nr.1 RuStAG) die

erfolgreiche Anfechtung der Ehelichkeitzurn rückwirkenden Verlust der
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Staatsangehörigkeit führt. Auf einen rechtswidrigen oder sonst fehlerhaf-
ten Staatsangehörigkei erstrecke sich der von Art. 16 Abs.1 Satz 1
GG gebotene. Bestandsschutz nicht. In diesem, Sinne seien sämtliche Staats-

angehörigkeitserwerbsvorgänge, deren Bestand mit einem gesetzlich gere-
gelten UnsicherheitsmOment belastet ist, nicht durch diese Grundgesetz-
vorschrift geschützt.

V. Organe des diplomatischen und konsularischen Verkehrs

16. Zum irreführenden Begriff der Extraterritorial&apos;ität äußerte sich im
Hinblick auf Konsulatsangehörige klarstellend das Bundessozialgericht
(Urteil vom 11.71985 - 5b RJ-70/84 - BSGE 58, 233) unter sozialversiche-
rungsrechtlichen Aspekten. Gegenstand der Entscheidung bildete die von
einem Angehörigen eines türkischen Generalkonsulats begehrte Rück-

erstattung von Rentenversicherungsbeiträgen. Der Kläger hatte den an-

spruchsbegründenden Wegfall seiner Versicherungsberechtigung mit der
Begrün&apos;dung geltend gemacht, er habe keinen Wohnsitz oder gewöhnlichen
Aufenthalt mehr in der Bundesrepublik; dabei hatte er sich auf seine Ex-
tra.territorialität als Angehöriger einerkonsularischen Vertretung berufen.
Das Bundessozialgericht wies dieses Vorbringen zurück und legte dar, daß
auch das Missionsgebäude diplomatischer und konsularischer Vertretun-

gen zum Staatsgebiet des Empfangsstaates gehört. Von dem Begriff Extra-
territorialität ausgehende Mißverständnisse wurzelten darin, daß im spät-
mittelalterlichen Latein nicht nur das Staatsgebiet, sondern auch die Staats-
gewalt als Territorium bezeichnet worden sei.

17 Zur Zuständigkeit von Botschaften und Konsulaten für die Vertre-

tung von Angehörigen des Entsendestaates vor Ausländerbehörden und
Verwaltungsgerichten nahm das Bayerische Oberste Landesgericht Stel-
lung (Beschluß vom 4.1.1985 - 3 Ob OWi 162/84 - BayObLGSt 1985, 1).
Das Gericht entschied in einem Ordnungswidrigkeitsverfahren, daß die
Angehörigen des unter Aufsicht der spanischen Botschaft in der Bundesre-
publik tätigen Büros für Arbeits- und Sozialfragen ohne die nach dem
Rechtsberatungsgesetz erforderliche Erlaubnis nicht befugt sind, ge-
schäftsmäßig derartige Vertretungsfunktionen für spanische Staatsangehö-
rige wahrzunehmen. Sie besorgten mit der Übernahme solcher Vertretun-

gen keine Rechtsangelegenheiten ihres Dienstherrn und seien so nicht aus-

nahmsweise von der Erlaubnispflicht nach dem Rechtsberatungsgesetz
freigestellt (Art.1 §6 Abs.1 Nr.1 Rechtsberatungsgesetz). Die geschäfts-
mäßige Vertretung von Landsleuten in arbeits- oder verwaltungsgericht-
lichen Verfahren falle nicht unter die in bilateralen Vereinbarungen zwi-
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schen dem spanischen Staat und der Bundesrepublik geregelten Zuständig-
keiten. Eine solche Zuständigkeit ergebe sich, auchnicht aus.-&apos;den..beiden
Wiener Übereinkomme.n über diplomatische Beziehungen und k.ofisulari-
sche Bez&apos;iehungen,(WÜ-D.bzw..o&apos;WUK). Zwargehöre.es nach Art.3 Abs.i.
lit. b WÜD zu den Aufgaben einer diplomatischen Mission,- die. Interessen
des Entsendestaates und seiner Angehörigen im EMPfangsstaat innerhalb
der völkerrechtlich zulässigen Grenzen zu scbützen, aber aus der Heran-

zichung des Wiener Ü.bereip49m über komylarische Beziehungen
er sich einerAuslegung, dieser Vorschrift. Nach Art.3 Satz 2

WUK könnten nämlich die auch.konsularische

Aufgabedwahrnehrhen-In Art,.5,-lit.iWUK-der im Emp-
fangsstaat geltenden Gepflo diiheiten und,Verfahren eine Vertretung von9
Angehörigen des,Entsendestaates durch Konsulate, vor Gerichten und

Behörden des Empfangsstaates in denSällen vorgesehen, in denen die
Betroffenen wegen Abwesenheit &apos;,odei-&apos; aus einem.andjeten Grund ihre
Rechte und Interessen nicht selbst,-rechtzeifig wahrnehmen können. Dies
begru
tretung durch Botschaften oder,.Y5-öns&apos;ulgte nicht generell als von *der die
konsularischen Aufgabew.Vlnschreibünden Vorschrift des Art.5, lit. a.WUK

gedeckt anzusehen sei.

VI. Fremdenrecht8

1&apos;.: Einreise und Aufenthalt

4) Schutz von Ehe und Familie

18. Die aufenthaltsrechtlichen Implikationen einer,polygamen Ehe stan-

den -7im Mittelpunkt .-einer Entscheidung des Bundesverwaltungsgerichts
*

(Urteil vom 30.4.1985 - 1 C 33.81 - BVerwGE 71, 228 BayVBI.1986, 26

1985,196 IPrax 1985,=&quot;DÖV 1985,682 DVBI.1985,964 InfAusIR
351 Nr.85a (nur Leitsatz) mit Ahm. von D. H e n r i c h JZ 1985, 740 mit
Anm. von 0. Ki in m 1 n i c h NJW 1985,-2097) [52]. Die Entscheidung
hat dasAufenthaltsbegehren einer nach jordanischem Recht verheirateten

8 -Hierzu..zusammenfgssend etwa K. H.a i 1 b r o ri n e r/M. R ü b s a am e n, Die neuere

Rechtsprechung zur Einreise, und zum Aufenthalt vo.p Ausländern, JZ 1986, 103 8 ff.,; B.
H u b e r, Die Entwicklung des Ausländer- und Arbeitserlaubnisrechts im Jahre 1985, NJW
1986, 2150 ff.; W. M e y er, Die Rechtsprechung des BVerwG&apos;ium Aufenthaltsrecht 1984/

&apos;85, NVwZ 1986,12ff.
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(jordanischen) Zweitehefrau, die im Bundesgebiet mit ihrem jordanischen
Ehemann und den gemeinsamen Kindern sowie der ersten Ehefrauzusam-
menleben wollte, zum Gegenstand. Nach AnSicht des Bundesverwaltungs-
gerichts greift die Negativschranke des §2 Abs.1 Satz 2 AusIG (Beein-
trachtigung von. Belangen der Bundesrepublik Deutschland) nicht deswe-
gen, ein, weil das beabsichtigte Zusammenleben mit dem Ehemann und
dessen anderer Ehefrau gegen die öffentliche Ordnung verstoßen würde.
Allerdings Stehe die Polygamie mit der europäischen Kulturordnung in

Widerspruch; auch sei der deutsche Gesetzgeber durch Art.6 Abs.1 GG
dem Prinzip der Einehe verpflichtet. Aber die im Ausland rechtmäßig
geschlossene polygame Ehe sei im Inland etwa unter vermögens-und kind-
schaftsrechtlichen Gesichtspunkten durchaus anerkennungsfähl Ein

imöglicherweise-,im poly amen Zusammenleben innerhalb der Bundesrepu-9
blik liegender Sittenverstoß begründe jedenfalls nicht die Annahme, ein
solches Verhalten sei schlechthin untragbar. Im Rahmen der Ermessens-

entscheidung über die Erteilung der Aufenthaltserlaubnis könne offen-
bleiben *.ob eine polygame Ehe stets außerhalb der Garantie von Art.6
Abs, 1 GG steht-. Denn jedenfalls sei das Band zwischen der Antragstellerin
und ihrem Ehemann einerseits und den gemeinsamen Kindern andererseits
als Familienverhältnis von Art.6 Abs.1 GG geschützt. Daraus ergebe sich
hier jedoch noch nicht, daß der Antrag auf Aufenthaltserlaubnis notwendi-

gerweise positiv beschieden werden müsse. Denn bei der Ermessensaus-
übung könneentgegenstehenden integrationspolitischen Erwägungen er-

hebliches Gewicht beigemessen werden, zumal die polygame Ehe dem
europäischen Kulturkreis fremd sei.

19. Als Reaktion auf die mit dem Zuzug älterer jugendlicher verbunde-
nen integrationspolitischen Probleme sehen die Beschlüsse der- Bundesre-
gierung zur sozialverantwortlichen Steuerung des Familiennachzuges vom
2.12.1981 vor, daß jugendliche ab dem 16. Lebensjahr vom Nachzug regel-
mäßig ausgeschlossen sind. Eine diese Beschlüsse nach Maßgabe von Ver-

waltungsvorschriften umsetzende Verwaltungspraxis ist nach Ansicht des
Bundesverwaltungsgerichts (Beschluß vom 4.4.1985 - 1 A 16.85 - DöV
1985,*682) bei der Abwägung der einem Nachzug entgegenstehenden In-
teressen mit den familiären und elterlichen Bindungen grundsätzlich auch
im Hinblick auf Art.6 Abs.1 und 2 GG nicht zu beanstanden.

20. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichts Hamburg (Beschluß vom

12.Z1985 - 2 VG A 1139/85 - InfAusIR 1985, 236) kann sich ein Auslän-
der im Rahmen des einstweiligen Rechtsschutzes gegen seine drohende
Abschiebung erfolgreich darauf berufen, daß er der nichteheliche Vater
eines Kindes mit einer von dessen Mutter abgeleiteten deutschen Staatsan-
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gehörigkeit ist und mit beiden in, häuslicher Gemeinschaft lebt. Auch, die

Lebensgemeinschaft zwischen Vater. und nichtehelichern Kind sei als Fami-,

lie im Sinne von Art.6 Abs.1 GG anzusehen und geniege* daher,grund-9
rechtlichen Schutz. 1.1 -

b) Politische u4 soziale Rechte

21. Nach niedersächsischem Landesrecht besteht dasuktive Kommunal-
wahlrecht-(ebenso wieln den anderen Bundesländern) nur für Deutsche im

Sinne des Art. 116. Abs.1 GG.,Das Oberverwaltu4gsgericht. Lüneburg hat

in einem,Uneil vorn 6.11.1984 (2 OVG A 53/,81 77 DÖV .1985, 1067) Mit

interessanter Begründung die Auffassung vertreten,:, daß diese Regelung
weder g&apos;egen höherrangiges Recht. verstoße noch&apos; aus. einem. zwingenden
verfassungsrechtlichen Gebot folge. Alleindasimstande,
eine demokratische&apos; Willensbildung zu legitimieren, die dem.Staat zuge-

rechnet werden kann. Demokratie sei als die Möglichkeit der.Teithabe aller

im Staatsgebiet anwesenden Angehörigen des, Staatsvolks an der&apos;:Konstitü-
ierung der Herrschaftsgewalt zu verstehen. Diese allgemeine Erwägung,
zum De.mokratiebegriff gestatte jedoch keine abschließende Aussage über

den Zugang zur Repräsentation in Verbänden unterhalb des Staates im

engeren Sinne. Es erscheine nicht ausges als Träger der kommu-

nalen. Willensbildung auch einen mehr. nach der Ortsverbundenheit be-

stimmten, Personenkreis anzusehen, sofern ni&gt;cht,j:&apos;,dp.r in .&quot;
Satz 2 GG verwendete Begriff der Volksvertretung solchen Erweite-

rung Grenzen setze. Der Verweis auf das Volk.und die örtliche Ge-7

meinschaft als nicht kongruente&apos;Bezugsgrößen in Art.28 Abs.1 Und 2 GG

vermittle dem 1-,andesgesetzgeber einen gewissen GestaltungsspielraUni.
Die niedersächsische Landesverfassung verbiete..in ihrem Art.,44 eine: Betei-
ligung der gesamten Einwohnerschaft an der komMUnalen Willensbildung
zwar nicht, belasse aber dem Gesetzgeber.die Möglichkeit einer Begren-
zung der Beteiligungsmöglichkeiten - Eine Differenzierung nach der Staats-

angehörigkeit liege wegen der typischerweise schwächeren örtlichen, Bin-
dung ausländischer Einwohnernoch im Rahmen der, Gestaltungsmöglich-
keiten des Gesetzgebers, sofern nicht das Prinzip der eigenverantwo,rt-
lichen Regelung von Selbstverwaltungsangelegenheiten durch die dem Ge-

biet als Einwohner zugeordneten Personen ausgehöhlt werde. Ein solcher

Sonderfall sei. bei Gemeinden mit, überwiegender oder weitgehend inte-

grierter ausländischer Bevölkerung denkbar:.- Im Rahmen des demnach ver

bleibenden Gestaltungsspielraums für&quot;, den Gesetzgeber verstoße der Aus-

schluß ausländischer Einwohner zum Kommunalwahlrecht nichtgegen das
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Diskriminierungsverbot des Art.3 Abs.1 GG. Zur Begründung verweist
das Oberverwaltungsgericht auf das regelmäßig nicht unbeschränkt gesi-
cherteAufenthaltsrecht der Ausländer sowie darauf, daß die Gemeinden
auch genuin staatliche Aufgaben zu, erfüllen haben und in der niedersächsi-
schen Gemeindeordnung (§ 1 Abs. 1 Satz 1) als Grundlage des demokrati-
schen&apos;Staates verstanden werden. Eine solche Betrachtungsweise stellt nach
Auffassung des Gerichts allerdings primär auf die nicht zum Kernbereich
.der Selbstverwaltung gehörenden kommunalen Aufgaben ab; den Anfor-
derungen des Art.3 Abs.1 GG genüge jedoch die Anknüpfung schon an

nur ein sachlich gerechtfertigtes Kriterium.
22. Fragen der Gleichstellung von Ausländern mit deutschen Staatsange-

hörigen von erheblicher praktischer Tragweite im Bereich der Arbeitslo-
senhilfe standen im Mittelpunkt-: einer Entscheidung des Sozialgerichts
Fulda (Urteil vom 28.3.1985 - S 1 c/Arw-85/84 - InfAusIR 1986, 16). Ge-
mäß § 134 des Arbeitsförderungsgesetzes (AFG) hat Anspruch auf Arbeits-
losenhilfe, wer arbeitslos ist, der Arbeitsvermittlung zur Verfügung,steht,
sich beim Arbeitsamt arbeitslos gemeldet und Arbeitslosenhilfe beantragt
hat, keinen Anspruch auf Arbeitsl.osengeld hat, bedürftig ist und innerhalb.
eines Jahres vor der Arbeitslosmeldung Arbeitslosengeld bezogen hat. Der

Arbeitsvermittlung steht im Sinne dieser Vorschrift zur Verfügung, wer

eine zumutbare Beschäftigung unter den üblichen Bedingungen ausüben
kann und darf sowie bereit ist, jede zumutbare Beschäftigung anzunehmen
(§ 103 Abs. 1 in Verbindung mit § 134 Abs.4 AFG). Nach Auffassung des
Sozialgerichts Fulda dürfen an die Verfügbarkeit von Ausländern für den
Arbeitsmarkt auch beim Fehlen einer noch gültigen Arbeitserlaubnis ent..-

gegen der Rechtsprechung des Bundessozialgerichts9 keine strengeren An-

forderungen in dem Sinne gestellt werden, daß die Verfügbarkeit dann
wegfällt, wenn ein arbeitsloser Ausländer innerhalb eines Jahres auf dem
Arbeitsmarkt nicht vermittelbar. ist, *und daß sich der Arbeitsmarkt für

anspruchsberechtigte Ausländer als offen erweisen muß. Eine solche
Beschränkung des Leistungsanspruches bei arbeitslosen Ausländern stehe
mit dem System des AFG ebensowenig wie mit dem historischen Willen
des Gesetzgebers in Einklang. Der Gesetzgeber habe sich unter ausdrück-
lichem Hinweis auf Art.3 des Übereinkommens Nr.118 der Internationa-
len Arbeitsorganisation in den Materialien von dem sich auf internationaler
Ebene zunehmend durchsetzenden Gedanken leiten lassen, daß Ausländer
bei im Falle von Arbeitslosigkeit gewährten Leistungen gegenüber Inlän-
dern nicht benachteiligt werden dürfen. Da der Anspruch auf Arbeitslo-

9 Bundessozialgericht, Urteil vom 2Z1.1977, Sozialrecht 4100 S 19 AFG Nr.2.

53 ZaöRV 46/4
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senhilfe an die Zahlung von Beiträgen anknÜpfe, könne die Offenheit

des Arbeitsmarktes nicht.ohne;Verstoß gegen Art.3 Abs.1 und 3 Sowie

Art. 14 GG zu einem nur für Ausländer geltenden Kriterium für die An

spruchsberechtigung gemacht werden..

2. Ausweisung

23. Nach § 10 Abs. 1 Nr.6 AusIG kann ein Ausländer ausgewiesen wer-

den, wenn er gegen eine Vorschrift Aufentha verstoßen hat,
e ufent-etwa d rch den Aufenthalt im Bundesgebietöhne die erforderliche A

haltserlaubnis. Daß eine Ausweisung aus - diesem Grunde nicht den allge-
meinen Regeln des Völkerrechts widerspricht&quot; hat das BundesVer-waltungS-&apos;
geric&apos;ht..klargestellt(Beschluß,vom&apos;8.
2). Dabei hat das Bundesverwaltungsgericht offengelassen, inwieweit,diese

Regeln die Befugnis der Staaten zur Ausweisung über ein schlichtes Verbot
des Rechismißbrauchs hinaus Beschränkungen unterwerfen. jedenfalls
zählten Verstöße die itinerstaatliche öffentliche Ordnung zu den
.,völkerrechtlich -zulässigen Ausweisungsgründen, wie sie etwa in der. vol-

kerrechtlichen Vertragspra Niederschlag gefunden. hätten. Der uner-

laubte Aufenthalt bilde demnach einen völkerrechtlich zulässigen Auswei-
sungsgrund namentlich dann*, wenn wegen der Dauer des- illegalen Aufent-
hIts ein, erheblicher Rechtsverstoßvorliegt..

24. Die Frage, inwieweit -eine .:pach ausländischem Recht drobende To-

desstrafe oder eine möglicheDopp -als -einer Ausweisung- erit-

gegenstehende Gesichtspunkte zu.&apos; erücksichtigen: sind, ist im&apos; Berichts-

zeitraumGegenstandkontroverserEntscheidungen.gewesen10,
Am weitesten- in der Zulassung..zeiner Ausweisungsverfügung *trotz dro-

&apos;d -degstrafd geht ntschehender Doppelbestrafung ün Tq e E idung des

Oberverwaltungsgerichts, ]Lu&apos;nebiirg.&apos;(.U vom 15.1.1985 - l 1. OVG A

124/84 - InfAusIR 1985, 199 mit kritischer Anrp. von P. K u n i g) [27]. Im
Rahmen der, Errnessensentscheidung über..,eine Ausweisung seien beide

Aspekte nicht in die vor-zuneh.mende Abwagung von öffentlichen und indi-

viduellen Interessen miteinzubeziehen. Das Gebür der Doppelbestrafung
(Art.103 Abs.3 GG) finde nur auf. die Ausübung deutscher- Strafgewalt
Anwendung; der Strafanspruch ausländischer Staaten sei, demgegenüber
Ausdruck fremder Hoheitsgewalt&quot; welchen die -Organe der Bundesrepu-
blik im Interesse der Gegenseitigkeit zu res &apos;ktieren hätten. Die für denpe

10 Vgl. hierzu etwa G. F r a n k e n b e r g, Au&apos;sweisung und Abs,chiebung trotz drohender

Todesstrafe?, JZ 1986, 414 ff.
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betroffenen Ausländer nachteiligen Folgen von Maßnahmen fremder Ho-
heitsträger seien nicht* geeignet, die Möglichkeit einer vorbeugenden Ge-
fahrenabwehr durch Ausweisung zu beschränken. Umstände, die im Falle
eines Auslieferungsersuchens nach 5 2 ff., IRG ein Auslieferungshindernis
begründen, 1erührten die Rechtmäßigkeit einer Ausweisung nicht. Denn
bei einerauf 5-10 Abs.1 Nr.2 AusIG gestützten Ausweisung stehe anders
als iM,Auslieferungsverfahren das innerstaatliche Interesse an einer wirksa-
rn*en Gefahrenabwehr im Vordergrund. Nur in besonders gelagerten Fall-
konstellationen müßten die Folgen eines nach ausländischem, Recht straf-
-baren Verhaltens im Heimatstaat berücksichtigt werden. Äußerste Gren-
zen für eine zulässigeAusweisung-in diesem Sinne entnimmt das Ob.erver-
waltungsgericht dem-Schutz der Menschenwürde als oberstem Gebot der
deutschen Rechtsordnung. Dies präzisiert das Oberverwaltungsgericht un
ter Bezug auf den Fremdenlegionärsb,eschluß des Bundesverfassungsge-
richtsll dahin, daß deutsche Behörden einen Ausländer nicht einer Bestra-

fung- aussetzen dürften, welche auch bei -Berücksichtigung fremder: staats-

politischer Gegebenheiten den Grundüberzeugungen der gesamten Kul-
turwelt widerspreche. Eine derartige Verletzung der Menschenwürde liege
aber-weder in einer Doppelbestrafung noch in einer drohenden Verhän-

gung der Todesstrafe nach ausländischem Recht. Die Todesstrafe werde
auch in führenden westlichen Demokratien weiterhin- verhängt und voll-
streckt. Eine allgemeine Ächtung dieser Form der Bestrafung sei nach dem
inzwischen erreichten Zivilisationsniveau nicht festzustellen.
Das Bundesverwaltungsgericht hat die Revision gegen dieses Urteil we-

gen grundsätzlicher Bedeutung der Rechtsfrage zugelassen, ob die Auslän-
derbehörde bei der Entscheidung über die Ausweisung nach §10 Abs.1
Nr.2 AusIG eine dem Ausländer in seinem Heimatstaat möglicherweise
drohende Todesstrafe zu berücksichtigen hat (Beschluß vom 18.Z1985 -

1 B 39,85)12. Im Hinblick auf diesen Zulassungsbeschluß des Bundesver-
waltungsgerichts hat der Bayerische Verwaltungsgerichtshof (Beschluß
vom 13.8.1985 - 10 CS 85 A.1881 - InfAusIR 1985, 257) die aufschiebende
Wirkung der Klage gegen eine Ausweisungsverfügung wieder hergestellt,
in welcher eine dem Betroffenen möglicherweise im Heimatstaat drohende
Verurteilung zur Todesstrafe keine Berücksichtigung gefunden hat.

-

25., Der Auffassung, daß eine drohende -Doppelbestrafung im Heimat-
staat des Ausländers als solche grundsätzlich kein Ausweisungshindernis

11 BVWG vom 30.6.1964, BVerfGE 18, 112 Fontes Iuris Gentium, Series A, Sectio II,
Tomus 5 (1961-1965), Nr. 171.

12 Vgl. den Redaktionshinweis in InfAusIR 1985, 202.
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darstellt,folgt auch. das Oberverwaltungsgericht Hamburg (Beschluß vom
2.11.1985 - OVG Üs V, 277/85,- InfAusIR 1986,3 Ebensowenig
wie die nochmalige Bestrafung,durch ein deutsches Gericht im Anschluß

an eine Ahndung der gleichen Tat im Ausland verstoße es gegen Grund.-

prinzipien der deutschen Rechtsordnung, wenn umgekehrt ein bereits in.

der Bundesrepublik Verurteilter wegen derselben Tat,iii einem fremden

Staat nochmals bestraft Wird-. Eine andere Beurteilung ergebe sich: auch

nicht daraus, daß nach 59 Nr.1 IRG die Auslieferung wegen einer Tat,
hinsichtlich -derer in der Bundesrepublik ein Strafverfahren abgeschlossen
worden ist, nicht in Betracht, kommt. Der dahinter stehende Gedanke, daß
nicht mit dern. Ziel,au.sgeliefert werden soll, eine bei Verbl-eilicim Inland

nicht mehr mögliche Verurteilung zu,erreichen, lasse sich nicht auf das

Ausweisungsrecht. übertragen, wo es um die Unterbindung einer nachhal-
tigen Beeinträchtigung vonBelangen der Bundesrepublik gehe. Ob-eine

mögliche -Verurteilung des. Ausländers zur Todesstrafe im Heimatstaat bei

der Entscheidun die.Ausweisung demgegenüber Berücksichtigungg&apos;,
finden muß, hat das Oberverwaltungsgericht Hamburg in diesem Zusam-

menhang offengelassen. Auf der gleichen Linie liegt, auch eine spätere Ent-

scheidung-,dieses Gerichts (Beschluß vom, 2.12.1985 - OVG Bs V 227/85 -
DÖV 1986, 614 NVwZ 1.986, 781) [28].

26. Das Bundesverfassungsgericht hat seine Rechtsprechung zu den

strikten verfassungsrechtlichen&apos;Voraussetzungen des Sofortvollzuges- einer

Ausweisungsverfügung13 fortgeführt und dabei etwas nuanciert (Be,schluß
vorn21.3.1985 -2 BvR 1642/83 - BVerfGE.69,220 =&apos;BayVBI.1985,433
DVB,1. 567 EuGRZ 1985, 312 M.DR 1985&gt;t,643 NVwZ 1985e
409). Im konkreten Falle hatte es die Ausländerbehörde abgelehnt, die

Aufenthalt5erlaubnis des mehrfach wegen der Begehung von&apos;Verkehrs-
delikten verurteilten Beschwerdeführers zu verlängern, ihn zugleich ausge-
wiesen und ihm unter Einräumung einerAusreisefrist die Abschiebung
angedroht; die Behörde..hatte-die sofortige,-Vollziehbarkeit von Auswei-

sung. und- Abschiebunggandrohung angeordnet. Die gegen die Versagung
vorläufigen Rechtsschutzes.-gerichtete Verfassungsbeschwerde,.hatte Er-

folg. ImAnschluß an seine bisherige Judikatur bekräftigte das Bundesver-

fassungsgericht, daß Art.19 Abs.4 Satz 1 GG.verbürgte An-

spruCh aufeffekum so weniger zu-rückstehen,e je
gewichtiger die dem Betroffenen auferlegte Belastung sei und je mehr
angegriffenen Maßnahmen Unabänderliches bewirkten. Andererseits be

tonte das Bundesverfassungsgericht, daß es gerade wegen der Ausges,tal-

13 BVerfG,vOm 18.Z1973, BVerfGE 35,382, (401 ff.)
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tung des deutschen% Verwaltungsprozeßrechts und der verfassungsrechtli-
chen Garantien eines gehörigen Verfahrens keine prinzipielle Verkürzung
des Verfassungsrechtlich: garantierten Rechtsschutzes oder eine -generell
unzumutbare Erschwerung des Zugangs zu.Gerichten bedeute, wenn der
Adressat einer Ausreiseverpflichtung seinen RechtSSChutz durch die Ge-
richte der, Bundesrepublik vom Ausland her betreiben muß. Ob der sofor-
tige Vollzug einer Ausweisung gegen das Grundrecht aus Art.19 Abs.4
GG verstößt, lasse sich daher nur nach den Umständen des Einzelfalles
bestimmen.&apos; Dabei sei der unmittelbar aus dem Gesetz- folgende Sofortvoll-
zu.g eines aufenthaltsbeendenden Verwaltungsakts wie der Ablehnung der
weiteren Aufenthaltserlaubnis (§21 Abs.3 Satz 2 und 3 AusIG) den glei-
chen verfassungsrechtlichen Beurteilungskriterien unterworfen wie die be-
hördliche Anordnung der sofortigen Vollziehbarkeit. Die Verfassungsbe-
schwerde hattehier unter anderem deshalb- Erfolg, weil nach Ansicht des
Bundesverfassungsgerichts die VerwaltUngsgerichte bei der Würdigung des
Gewichts der Verkehrsstraftatdn des Beschwerdeführers dem Grundsatz
der Verhaltnismäßigkeit nicht ausreichend Rechnung getragen hatten, dem
bei einer- generalpräventiven Zwecken dienenden Ausweisung besondere
Bedeutung zukomme.

3. Abschiebung

2Z Eine.Reihe von Gerichtsentscheidungen setzen sich mit der Frage
auseinander, inwieweit die einem straffällig gewordenen und nach 510
Abs.1 Nr.2 AusIG ausgewiesenen Ausländer im Heimatland drohenden
strafrechtlichen Sanktionen ein Abschiebungshindernis begründen kön-
nen. Das Oberverwaltungsgericht Lüneburg hat in seinem schon erwähn-
ten Urteil vom 15.1.1985 [24] die*Auffassung geäußert, daß die Ausländer-
behörden bei der Anordnung von Vollstreckungsmaßnahmen nach .513
AusIG eine mögliche Doppelbestrafung oder eine drohende Todesstrafe
nicht zu berücksichtigen hätten.

28. Das Oberverwaltungsgericht Hamburg sieht in seinen beiden Be-
schlüssen vom 2.11.1985 und vom 2.12.1985 [25] zwar nicht eine mögliche
Doppelbestrafung, wohl aber die drohende Verhängung und Vollstr&apos;ek-
kung der Todesstrafe grundsätzlich als Hindernis für die Abschiebung
eines Ausländers an. Die Begründung schöpft es aus einer analogen An-

wendung von §8 IRG; danach ist eine Auslieferung nur dann zulässig,
wenn der ersuchende Staat zusichert, daß eine Todesstrafe nicht verhängt
oder zumindest nicht vollstreckt werden wird. Hierin komme der Rechts-
gedanke zum Ausdruck, daß der verfassungsrechtlichen Entscheidung ge-
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gen die Todesstrafe auch. auf zwischenstaatlicher Ebene Rechnung zutra-

gen -ist. Freilich- -Sei es.denkbar, daß in- Ausnahmefällen. eine Abschiebung
trotz drohender,&apos;Todesstrafe durch die,-Wahrügg. ewichtigerders. g

im sei eine; entspBelange Bundesrepublik gerechtfertigt ist; 4?L rechende

Anwegdgng&quot;von.51.. A&quot;4s.1
29- Das Verbot, einen Ausländer in einen Staat abzuschieben,.. in dem

sein Leben und. seine Freiheit wegen seiner Rasse, Religion, Stajisangehö-
rigkeit, seiner Zugehörigkeit zu einer bestimmten sozialen Gruppe.- oder
wegen seiner politischen Überzeugung bedroht ist (§14, Abs.1 Satz 1

AusIG ist bei Auslanderriedurähbrochen, die aus schwerwiegenden Grün-
den als eine, Gefahr für die Sicherheit anzusehen- d oder die,auf Grund
der rechtskräftigen Verurteilung wegen besonders sc,hv
chens eine Gefahr für die Allgemeinheit bedeuten (§ 14 Abs.1 Satz 2

AusIG, Art.33 Abs.2 des&apos;Abkommens über.dj&apos;e Rechtsstellung der Mücht-
linge vom 28.71951). Das Verwaltungsgpticht (Beschluß vom

- I

16.4.1985 - 5 K -8/85 - InfAusIR, 1985,..206) hat.den Begriff des Verbre- I

chens&apos;lm Sinne der Legaldefinition des 512 Abs.1 des&apos;
verstanden, also als rechtswidrige Tat&quot;-,die -im Mindestmaß mit Freiheits-
strafe von eineinjahr oder darüber bedroht ist. Den Begriff de schwer-

wiegenden Gründe für eine Gefährdung der Sicherheit Präzisierte das
Gericht durch die Anforderung, daß der Ausländersich gegen diefreiheit-
lich-demokratische Grundordnung betätigt, Spionage oder Sabotage

- be-

gangen oder aber sich an umstürzle Bestrebungen und,politischem
Terrorismus beteiligt hat.. Bei einem asylbe.rechtigen Ausländer sei dar-
über hinaus für die Beurteilung der Frage, ob ein, Grund schwerwiegend
ist, auch das,Grundrecht aus Art.16 Abs.2 Satz 2 -GG im Sinne einer

Abwägung miteinzubeziehen.

.14 V zur Unzulässigkeit einer Abschiebung bei drohender Todesstrafe,auch Verwal-
tungsgericht Berlin, Beschlug vom 1712.1984 - VG 20, A 220/84 - InfAusIR

bestätigt durch Beschluß des OVG Berlin vorn 8.8.1985 - ÖVG 4 S 73.85 (hierzu Redak-

tionsanmerkung in InfAusIR 1986, 36). Im Hinblick auf -eine drohende Todesstrafe wegen
Beteiligung eines ausgewiesenen Ausländers an einem Drogendelikt äußerte der BayVGH in
seinem bereits erörterten Beschluß. vom 13.8.1985 [24] die Ansicht, daß die Ausländerbehör-
den befugt sein dürften, auch aus anderen als asylrechtlichen Gründen die Abschiebung in
ein bestimmtes Land auszuschließen, solange nicht hinreichend gewährleistet, *ist, daß der
betroffene Ausländer dort vor&apos;der möglichen Vollstreckung einer ihm drohenden Todes-
strafe sicher ist.
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VII. Asylrecht

1. Allgemeines

. Auch Staatenlose, die durch den Staat ihres gewöhnlichen, Aufent-
halt.s politischer Verfolgung ausgesetzt. sind, fallen in den Schutzbereich
.von Art. 16Abs.4 Satz 2 GG. Dies hat das Bundesverwaltungsgericht (Ur-
teil vom.12.2.1985 - 9 C 45.84 - DVIB1A985, 579 InfAusIR 1985, 145

NVwZ 1985, 589) klargestellt und Zur Begründung auf den Flüchtlingsbe-
griff in Art. 1 A Nr.2, 2. Halbsatz des- Genfer Flüchtlingsabkommens von

1951 verwiesen. Diese Vorschriffv als Flüchtlinge auch StIaatenlose,
I die sich infolge. politischer Verfol ng- außerhalb des Landes befinden, in9u
welchem ,sie ihren gewöhnlichen Aufenthalt hatten und in das sie nicht
zurüCkkehren können, oder &apos;aus Verfolguqgsfurcht nicht zurückkehren
wollen. Wie das Bundesverwa.Itungsgericht weiter ausführte&quot; könne -die
Verweigerung der Einreise und Abschiebungsmaßnahmen des Aufent-
haltsstaates -eine politische Verfolgung von Staatenlosen darstellen. Dafür

genüge jedoch die bloße Benachteiligung gegenüber den eigenen Angehöri-
gen des Aufenthaltsstaates unter aufenthaltsrechtlichen Gesichtspunkten
noch nicht. Eine asylbegründende politische Verfolgung setze vielmehr
voraus, daß sich der Aufenthaltsstaat dabei von einer gegen das Volkstum
oder andere persönliche Merkmale gerichteten Motivation leiten läßt.

31. Grenzen des Asylanspruchs von Staatenlosen zeigte das Bundesver-

waltungsgericht (Urteil vom 15.10.1985 - 9 C 30/85 - N&quot;VwZ 1986, 759)
für die Fälle auf, in denen der Staat des bisherigen gewöhnlichen Aufent-
halts allein aus ordnungsrechtlichen oder sonstigen nicht asylrelevanten
Gründen einen Staatenlosen ausweist oder ihm die Wiedereinreise verwei-

gert. Nach Ansicht des Bundesverwaltungsgerichts scheidet dann eine Ver-

folgung durch eine im bisherigen Aufenthaltsstaat operierende und dem
Staat nicht Zugehörige Organisation als asylbegründender Tatbestand aus,
weil die politische Verfolgung dem Asylsuchenden in einem Staat drohen
muß, in den&apos; er. in rechtlich zulässiger Weise zurückkehren könnte. Mit der
Ausweisung oder einer Verweigerung der Wiedereinreise löse der Staat des
gewöhnlichen Aufenthalts seine besonderen Beziehungen zu dem Staaten-
losen und stehe diesem dann nicht anders gegenüber als jeder sonstige
Staat.

32. Zur Problematik eines Verfolgungsschutzes für Verfolger nahm
das Verwaltungsgericht Stuttgart Stellung (Urteil vom 25.1.1985 - A 5 K
1462/82 - NVwZ 1986, 73). Gegenstand der Entscheidung bildete das
Asylbegehren eines iranischen Staatsangehörigen, der vor dem Sturz des
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Schahs für den damaligen iranischenGeheimdienst tätig war und dessen

Folterpraxis gegenüber Regimegegnern gebilligt hatte. Das Verwaltungsge.-
richt lehnte hier einen Ausschluß..des Asylrechts aus Gründen der .AsYl-
unwürdigkeit ab. Eine solche Begrenzung des asylberechtigten Personen-
kreises, wie sie etwa di&apos;e .Genfer Flüchtlingskönvention bei Verbrechen

gegen die Menschlichkeit kennt (Art.-1 F), lasse. sich Art.16 Abs.2 Satz 2

GG nicht entnehmen. Wollte man
;.
die Asylberechtigun ch.na h&apos;derg au c

politisch-weltanschaulichen Ausrichtung des einzelnen Flüchtlings oder
nach seineh Aktivitäten im,Verfolguri &apos;sland -beurteilen, würde man zu9
einer Ideologisierung des Asylre&apos;chts*,gdangen. Eine Begrenzung des Asyl-

1 di l* h:. :de&gt;,&quot;Vjerwiri,-, g nachrechts ergebe sich e ig ic aus r i

&apos; i

un

Art.19 oder unterAbg
sungsrang. Im konkreten F&apos;alle sah. däs, erwa tungsgericht&apos; es als eritschei-
de.nd an, daß die Beteiligung des&apos;,&apos; Flucliilihgs an&apos;polit*ischer Verfolgung der

Vergangenheit angehorte: und keine Anhaltspunkte für seine fortdauernde
Gefährlichkeit bestariden.

2. Politische Verfolgung

a) Begriff

&apos;33. Das Bundesverwaltungsgericht führte seine eher restriktive Recht-

sprechutig zum Begriff der politischen Verfolgung fort, nach welcher der

politische Charakter von Staatssc4gtg.mgäahmen nicht&apos;.schon durch die

eit ..d e e oß gegenMenschen&apos;rechtswidrigk er Eingfiffs-Ate
-

dd d ii Verst
rechtsstaatliche GruIndsätze begründei-wlid1,5. Im-Zusammenhang&apos; mit der

Strafverfolgung bei Staatsschutzdefikien in derTürkei betonte *das Bundes-
verwaltUngsgericht (Urteil vom 16.4.1:985 - 9 C109S4 - BVerfGE 71, 180

BayVB1.1985, 567 DOY 1986.1z- .39 DVBI.1985, 956 InfAvs-IR
1985, 244 - NVwZ 1985,&apos;65ä), daß.,sse staatlicher Organe erst dann

e -begründen,* wenn s,ic der Staat dabei von asyl-eine politisch Verfolgung h
relevanten, an die politische oder religi&apos;ö ÜNerzeugung der, Betroffenen
oder an deren Zugehörigkeit zu einer bestimmten nationalen, ethnisclien

odee-&apos;sözial&apos;en Gruppe -an.knüpfefiden Motivationen leiten läßi. Allein auf

die Stabilisierung der staatlichen Ordnung.zielende.Maßnahmen erlangten

BVerwdvom1Z5.1983,BVerwGE67,194.&apos;
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nicht schon dann, wenn sie mit dem Einsatz autoritärer Mittel verbunden
16sind, asylrechtserhebliche Bedeutung

34. Auf der gleichen Linie liegt eine Entscheidung des Bundesverwal-

tungsgerichts zum gezielt gegen Tamilen gerichteten Einsatz der staatli-
chen Sicherheitskräfte im Norden Sri Lankas (Urteil vom 3.12.1985 C
33.85 u.a. - 72, 269 DVB1.1986, 512 InfAusIR 1986, 85

mit Anm. H. R i t t s t i e g WwZ 1986, 307 ZAR 1986, 37) [411. Der
Annahme einer politischen Verfolgung durch die Vorinstanz trat das Bun-

desverwaltungsgericht in diesem Falle mit der Erwägung entgegen, daß der
srilankische Staat in der dort herrschenden Bürgerkriegssituation selbst als

Gegner tamilischer Separationsbestrebuhgen Partei sei. Desha1b richteten -
:

sich die- Maßnahmen der staatlichen Sicherheitsorgane gegen Angehörige
der tamilischen Bevölkerungsgruppe grundsätzlich nicht wegen deren eth-
nischen Merkmale, sondern gälten vielmehr der Aufrechterhaltung der be-
drohten staatlichen Einheit. Auch in die Bürgerkriegsauseinandersetzung
eingebettete Exzesse der Sicherheitskräfte wie etwa brutale Vergeltungsak-
tionen gegen unbeteiligte Angehörige der tamilischen Bevölkerung seien

trotz ihrer Verabscheuungswürdigkeit nicht geeignet, einen Asylanspruch
zu begründen. Ein Asylanspruch komme unter solchen Verhältnissen nur

dann in Betracht, wenn die Verfolgung im Einzelfall politisch motiviert ist
und sich nicht als Maßnahme im Zuge der Bürgerkriegsauseinandersetzung
darstellt, etwa wenn Einzelne oder bestimmte Gruppen einer Bürger-
kriegspariei nach asylerheblichen Gesichtspunkten selektiV herausgegriffen
würden.
Zu einer anderen Beurteilung der Bürgerkriegssituation in Sri Lanka sind

einige Instanzgerichte gelangt17. Das Oberverwaltungsgericht Münster hat
der neueren Tamilen-Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts18
entgegengehalten, daß sie in den jeweils von der Vorinstanz getroffenen
tatsächlichen Feststellungen keine hinreichende Grundlage finde (Revi-
sionszulassungsbeschluß vom 73.1986 - 19 A 10019/86 - InfAusIR 1986,
232). In einer noch späteren Entscheidung hat das Oberverwaltungsgericht
Münster (Urteil vom 2Z6.1986 - 19 A 10005/85 - InfAusIR 1986, 269 mit
Anm. von H. R i t t s t i e g) die Tamilen-Rechtsprechung des Bundesver-

16 Vgl, zum systematischen Einsatz von Folter und anderen Mitteln physischer Gewalt
durch polizeiliche Ermittlungsorgane gegen Regimegegner in der Türkei als Indiz politischer
Verfolgungsmotivation VGH Mannheim, Urteil vom 24.1.1985 - A 13 S 663/83 - InfAusIR
1985,183.

17 VG Hannover, Urteil vom 5.9.1985 - 9 V G A 108/85 - NVwZ 1986, 332; VG
Neustadt/Weinstraße, Urteil vom 3.3.1986 - 9 K 379/85 - InfAusIR 1986,194.

18 Vgl. auch Urteil vom&apos;29.1.1986 - 9 C 169.85.
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waltungsgerichts. dann so gedeutet; daß die Anknüpfung an asylrechtlich
relevante Merkmale der Opfer für die Zuerkennung eines,Asylanspruchs
dann&quot;unbeachtlich ist, wenn sie von der Motivation überlagert wird, mit
der Verfolgung.zugleich den Gegner in einer.. bürgerkriegsartigen Situation -

zu bekämpfen.*

b) Wahrscheinlichkeit derW

35&apos; Im Anschluß an seine,bisherige Rechtsprechung bekräftigte das Bun-
desverwaltungsgericht(Urteil

- 102 InfAusIR.1986; 56 VBIBW 1:986,-,60 mit Anm. v

0. K i MM i n i c h), daß,die bloße ernsthafte.,Möglichkeit e&apos;iner, bölit.&apos;ischen
Verfolgung grundsätzlich die Zuerkennung des Asylrechts noch nicht tra-

gen kann. Ein Anspruch auf Asyl ,setze, sofern- der Asylbewerber nicht
schon- einmal das Schicksal politischer Verfolgung erlitten hat voraus,&apos;daß
dem Asylsuchenden mit überwiegenderWährscheinlichkeit politische Ver-

folgung droht. Die sachtypische Beweis-not der Asylbewerber rechtfertige
keine AufloCkerung dieses Prognosemaßstabes; sie sei vielmehr im Rah-

men der Beweiswürdigung dadurch zu berücksichtigen daß den eigenen
Bekundungen der Asylbewerber größere;-Bedeutungbeigemessen wird als

sonst den.Aussagen einer Partei.
Von dies&apos;erjudikatur rückte derA2.Senat des Verwahungsgerichtshofs.

Mannheim,.(nichtrechtskräftige.sUrteilvöm26.9.1985,-.A,12S911-/
VBIBW 1986, 389) unter Beharrung auf seiner divergi Rechtspre-
chung ausdrücklich ab. Nach Ansicht des -Senats droht (politisch moti-

vierte) Folterr schon dann mit be &apos;achtlicherkx, und-damit hinreiChender

Wahrscheinlichkeit, wenn derartige Übergriffe tatsächlich haufig- vorkom-
men und von dem Asylbewerber deshalb- als konkrete Bedrohung. empfun-
den werden müssen; eine im mathematisch-en überwiegende Wahr-
scheinlichkeit sei hier nicht zu fordern.

36. Nach ständiger Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts hat -

ein Asylbewerber, der schon einmal politischer Verfolgung wär,
bereits dann Anspruch auf Anerkennung, wenn an seiner Sicherheit vor

erneuter Verfolgung ernsthafte Zweifel bestehen19. Diese,..Nachweiser-
leichterung für Verfolgte gilt nach Ansicht desBülde-
(Urteil vom 26.3.1985 - 9 C 10787 - BVerwGE 71, 175 DOV 1986, 30

DVBl. 1985, 955 InfAusIR 1985, 241 t- NVwZ 1:985, 913) jedoch nur

19 Vgl. etwa BVerwG, Urteil vom 23.4.1985- 9,C 75.8 lhfAusIR 1985, 276 mit
weiteren Nachweisen.
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solange, als das Asylbegehren.noch mit der früheren Verfolgung in einem

inneren Zusammenhang steht. Diesen Zusammenhang zwischen geltend
gemachter Verfolgungsfurcht und Vorverfolgung sieht das Bundesverwal-

tungsgericht noch nicht schon dadurch als aufgehoben an, daß der Asylbe-
werber, noch gewisse Zeit, etwa in der Hoffnung auf eine, Besserung der

Verhältnisse, im Heimatstaat verblieben ist.

c) Familienangehörtge von Asylberechtigten

.37 Die Ehe mit einem politisch Verfolgten begründet zwar für sich

genommen noch keinen Asylanspruch, ist aber für die Wahrscheinlichkeit
einer eigenen politischen Verfolgung des Ehegatten von erheblicher indi-
zieller Bedeutung. Wie das Bundesverwaltungsgericht entschied (Urteil
vom 2.71985 - 9 C 35.84 - InfAusIR 1985, 274), verdichtet sich diese

Bew.eiserleichterung zugunsten von Ehefrauen dann zu einer (widerlegli-
chen) Vermutung, wenn der Verfolgerstaat in erwiesenen Fällen Repressa-
lien gegen Ehefrauen politisch Verfolgter aus Gründen des Familienzusarn-

menhanges ergriffen hat.

3. Nachfluchtgründe

38. Mit den Grenzen des Asylanspruchs bei mißbräuchlicher Schaffung
von Nachfluchtgründen setzte sich der Verwaltungsgerichtshof Mannheim
auseinander. In diesem Zusammenhang machte der 13.Senat des Verwal-

tungsgerichtshofs (nicht rechtskräftiges Urteil vom 11.4.1985 - A 13 S 177/
84 - VBIBW 1986, 184) grundsätzliche Ausführungen zum materiellen
Gehalt des Grundrechts aus Art.16 Abs.2 Satz 2 GG. Im konkreten Fall
trat ein kroatischer Asylbewerber, nachdem sein Asylbegehren in erster

Instanz abgelehnt worden war, mit einer Sprühaktion gegen ein jugoslawi-
sches Konsulat unter Verwendung separatistischer Parolen in Erscheinung,
um so durch Erlangung einer Asylberechtigung aufenthaltsbeendenden
Maßnahmen im Anschluß an eine strafgerichtliche Verurteilung zuvorzu-

kommen. Der Senat lehnte es zunächst angesichts der dem Asylbewerber
auf Grund der Aktion nunmehr objektiv drohenden Gegenmaßnahmen
durch den jugoslawischen Staat ab, ihn wegen der willkürlichen Herbei-
führung der Verfolgungsgefahr aus dem personellen Schutzbereich von

Art.16 Abs.2 Satz 2 GG auszugrenzen. Dennoch kam nach Ansicht des
Senats eine Anerkennung als Asylberechtigter nach den Vorschriften des

AsylVfG nicht in Betracht, da der Bewerber die Anerkennung mißbräuch-
lich in Anspruch nehme. Die förmliche Anerkennung der Asylberechti-
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gung diene nicht. nur. der- bestandskräftigen Feststellung der politischen
Verfolgung, sondern vermittle darüber- hinaus auch durch rechtsgestalten-
den Akt einen gegenüber anderen Ausländern. besonders privilegierten Sta-

tus. Die hieran geknüpften Vergünstigungen gingen über den durch Art. 16

Abs.2 Satz 2 G*G verbürgten Status ebenso -hinaus wie über die Standards

der Genfer Flüchthngskonvention von 1951. Die eindeutig rechtsmiß-
bräuchliche Inanspruchnahme der Asylberechtigung rechtfertige es hier,
dem Bewerber die nicht vom Grundgesetz oder der Genfer Konvention

gebotenen und lediglich auf eine Entscheidung des einfachen Gesetzgebers
zurückzuführenden besonderen Vergünstigungen für anerkannte Asylbe-
werber abzusprechen. Das Asylrecht lasse sich in seinem verfassungsrecht-
lich abgesicherten Kernbereich auch ohne die förmliche Anerkennung im

Asylverfahren hinreichend gewährleisten, aufenthaltsrechtlich etwa durch

die Erteilung einer allgemeinen Aufenthaltserlaubnis und durch den Schutz

vor Abschiebung unter den in § 14 Abs. 1 AusIG genannten Voraussetzun-

gen. Das Grundrecht aus Art.16 Abs.2 Satz 2 GG gebe den staatlichen

Organen im Rahmen der gewährleisteten Sicherung eines menschenwürdi-

gen Aufenthaltes keine bestimmten Mittel vor.

39. Mit einer anderen, schon beim Asylgrund ansetzenden Argumenta-
tion verneinte der 12. Senat des Verwaltungsgerichtshofes Mannheim einen

Asylanspruch bei gewillkürten Nachfluchtgründen (nicht rechtskräftiges
Urteil vom 276.1985 - A 12 S 341/82 - DÖV 1986, 1023 VBIBW 1986,
152 InfAusIR 1986, 120). Eine Verfolgungsgefahr, welche der Asylbe-
werber nach seiner Einreise freiwillig ohne Inkaufnahme eines persönli-
chen Risikos herbeigeführt hat, trage einen Asylanspruch nur dann, wenn
die Schaffung dieser Nachfluchtgründe der ernsthaften politischen
Überzeugung des Bdwerbers entspricht. Andernfalls liege lediglich,ein
scheinbarer Asylgrund- vor.

4. Verfolgung durch Dritte

40. Mit der Abgrenzung eitler dem, Heimatstaat des Asylbewerbers (we-
gen der Nichtgewährung gebotenen Schutzes) zurechenbaren Verfolgung
durch Dritte von der- unmittelbaren quasi-staatlichen Verfolgung durch

Organisationen mit effektiver Herrschaft über ein bestimmtes Territorium

befaßte sich das Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 3.12.1985 - 9 C

22 &apos;85 - InfAusIR 1986, 82 NVwZ 1986, 760). Nach Ansicht des Ge-

richts scheidet eine mittelbare staatliche Verfolgung dann aus, wenn eine

bestimmte Organisation den Staat als Inhaber der effektiven Herrschaft

über ein Gebiet verdrängt hat und dort eigene Hobeitsgewalt*ausübt (im
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konkreten Falle zeitweise die PLO im Libanon). Hier komme es wegen des
hiermit verbundenen Wechsels des Verfolgungs- und Zurechnungssubjekts
für die asylrechtli.Che Beurteilung auf die Verfolgung durch die neue, quasi-
staatliche Herrschaftsordnung an.

41. Daß b&apos;ei politisch motivierten Übergriffen Dritter dem Staat eine
gewisse Zeitspanne für die Gewährung effektiven Schutzes gegenüber be-
drohten Bevölkerungsgruppen zuzubilligen ist, bevor ihm die Verfol-

gungsakte zugerechnet werden können, stellte das Bundesverwaltungsge-
richt in seiner schon erwähnten Entscheidung vom 3.12.1985 [34] zur

Verfolgung von Tamilen auf Sri Lanka klar. Damit wies es die Ansicht der
Vorinstanz zurück, welche die Verantwortlichkeit des schon des-
halb als erwiesen ansah, weil er dieser Minderheit in den singhalesischen
Gebieten nicht binnen kurzer Zeit Schutz bieten konnte.

5. Aufenthalt während des Asylverfahrens und

aufenthaltsbeendende Maßnahmen

42. Nach § 120 Abs.2 Satz 1 Nr. 1 und Satz 3 BSHG können die einem
Asylbewerber als Hilfe zum Lebensunterhalt zustehenden Geldleistungen
auf das zum Unterhalt Unerläßliche beschnitten werden. Die in der Recht-
sPrechung der Oberverwaltungsgerichte bislang höchst umstrittene Frage,
ob diese Beschränkungsmöglichkeit auch für Bewerber aus Vertragsstaaten
des Europäischen Fürsorgeabkommens gilt20, hat das Bundesverwaltungs-
gericht nunmehr einer höchstrichterlichen Klärung im bejahenden Sinne
zugeführt (Urteil vom 14.3.1985 - 5 C 145.83 - DOV 1985, 625
DVBI.1986, 105 InfAusIR 1985, 262 NVwZ 1986, 48). Das Gericht
sieht den Aufenthalt von Asylbewerbern aus Vertragsstaaten, welcher al-
lein auf Grund eines Asylantrages gestattet ist, nicht als erlaubt im Sinne
von Art. 1 und 11 des Abkommens an. Zur Begründung verwies das Bun-

desverwaltungsgericht darauf, daß die Aufenthaltsgestattung nach 519
Abs.1 AsylVfG im Gegensatz zur Aufenthaltserlaubnis (oder Aufenthalts-
berechtigung) eine kraft Gesetzes eintretende Folge einseitigen Handelns
des Ausländers darstellt. Auch unter verfassungsrechtlichen Gesichts-
punkten, d.h. im Hinblick auf aus Art.16 Abs.2 Satz 2 GG ableitbare
materielle Ansprüche, sieht das Gericht die im Anwendungsbereich der
Sozialhilfegesetzgebung seit jeher vorgesehene Einschränkung auf das für
den Lebensunterhalt Unerläßliche als unbedenklich an. Wie das Bundes-
verwaltungsgericht weiter ausführte, darf die Begrenzung der Geldleistun-

M Hierzu K ü h n e r, Rechtsprechungsbericht 1984 (Anm.2) 121 f. (Nr.58).
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gen auf*das zum Lebensunterhalt unerläßliche Maß im Rahmen von

Art.120 Abs.2 Satz 3 BSHG jedoch nicht zum Regelfall, gemacht werden
und dazu führen, daß nur noch ausnahmswe,ise die ungekürzte Leistung
gewährt wird. :

43.. Auch Asylbewerber, die den Bereich der Aufenthaltsgesfattung für
eine Auslandsreise vorübergehend verlassen wollen, bedürfen nach An-

sicht des Bundesverwaltungsgerichits (Beschluß vom 23.8.1985 - 1 B

163.84 - DVBI. 1985, 109) gemäß 525 Abs.l,AsYlVfG,einer ausländerbe-
hördlichen Erlaubnis. Einem solchen zum Schutz öffentlicher Belange aus

verfahrensrechtlichen und sozialpölitischen Gründen gebotenen Erforder-
nis stünden wed&amp; allgemeinen Regeln des Völkerrechts noch.die Ge-

währleistung der Ausreisefreiheit in Art.2 Abs.2 und Abs.3 des Protokolls
Nr.4 zur EMRK von .1963 sowie in Art.12 AbsZund Abs.3 des Interna-
tionalen Paktes über bürgerliche und politische Rechte von 1966 entgegen.

44. Nach einer Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts Berlin (te-
schluß vom 28.11.1985 - 3 S 359/85 - N`VwZ 1986, 330) darf die Abschie-

bung eines abgelehnten Asylbewerbers in einen Drittstaat nur dann erfol-

gen, wenn sich - dieser zur Übernahme des Abgeschobenen bereit erklärt
hat. Denn unter völkergewohnheitsrechtlichen Gesichtspunkten sei kein&apos;
Drittstaat zur. Aufnahme fremder Staatsangehöriger verpflichtet. Ist zu

befürchten, daß ein Drittstaat den Abzuschiebenden zur&apos;Weiterreise in den
Heimats&apos;taat auffordert oder ihn dorthin weiterschiebt, so sei von einer

Abschiebung in. diesen. Drittstaat dann. abzusehen, wenn als. Folge dieser
Maßnahme eine - nach § 14 Abs. 1 AusIG beachtliche Verfolgung im Hei-

,matstaat droht.

6. Asylverfahren

45. Weist das Verwaltungsgericht eine Asylklageals offensichtlich unzu-

lässig oder, unbegründet ab, so ist nach § 32 Abs.6 Satz 1 AsylVfG die

Berufung ausgeschlossen; auch eine Revision findet in diesem Fall nicht
statt (§32 Ahs.8 AsylVfG). Die verfassungsrechtlichen Voraussetzungen
für eine. derartige Verkürzung des Instgrizenzuges präzisierte -das Bundes-

verfassungsgericht auf zwei&apos; Verfassungsbeschwerden hin (Beschluß vom

11.12.1986 - 2 4vR 361/83 u. a. - BayyBI.1986&quot; 302 DÖV 1986, 471

DVBI.1986, 509 EuGRZ 1986, 226 =.Die Justiz 1986, 159 NVwZ

1986, 459). Materiellrechtlich dürfen nach Ansicht des Bundeverfassungs-
gerichts an der Abweisungsreife derKlage nach dem Stand von Lehreund

Rechtsprechung keine vernünftigen.ZWeifel bestehen. Im Falle einer als
offensichtlich unbegründeten Klage müsse sich weiterhin die.Evidenz, der
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Unbegründetheit mit hinreichender Deutlichkeit aus den Entscheidungs.-

gründen ergeben. Bei Zugrundelegung dieser Maßstäbe sah das Bundesver-
fassungsgericht in der Klageabweisung als offensichtlich unbegründet an-

gesichts einer Divergenz der angegriffenen Entscheidungen gegenüber der
Rechtsprechung des Bundesverwaltungsgerichts einen Verstoß gegen
Art. 16 Abs.2 Satz 2 GG.

VIII. Auslieferungsrecht

1. Auslieferung und ordre public

46. Nach § 73 IRG ist die Leistung von Rechtshilfe dann nicht zulässig,
wenn sie wesentlichen Grundsätzen der deutschen Rechtsordnung wider-
sprechen würde. Das Oberlandesgericht Zweibrücken (Beschluß vom

12*7.1985 - 1 Ausl.5/84 - MDR 1986, 874). sah in dieser Vorschrift ein
Hindernis für die Erfüllung eines Auslieferungsersuchens Italiens zum

Zwecke der Strafverfolgung in einem Falle, in dem der Verfolgte in Abwe-
senheit verurteilt worden war und das Verfahren nach Verwerfung der
Berufung &apos;in der Kassationsinstanz anhängig war. Das Oberlandesgericht
betrachtete dabei die. Eiplassung des Verfolgten, er habe von den Verfah-
rensterminen und von* der Berufungseinlegung keine Kenntnis erlangt, als
unwiderlegbar. Für das Gericht stellte die mögliche Wiedereinsetzung in
den vorherigen Stand nach italienischem Recht eine wirksame Verteidigung
nicht in ausreichendem Maße sicher. Wie das Gericht ausführte, gehöre die
einem Angeklagten zustehende Möglichkeit, sich effektiv rechtliches Ge-
hör zu verschaffen, zu dem nach Art.25 GG zu beachtenden völkerrechtli-
chen Mindeststandard an Verfahrensgarantien und zu den elementaren
Grundsätzen der bundesdeutschen Rechtsordnung. Über die Zulässigkeit
einer Auslieferung sei erneut zu entscheiden, falls auf die Kassationsbe-
schwerde hin die Möglichkeit einer umfassenden tatsächlichen Prüfung des
Schuldvorwurfs unter Wahrung des rechtlichen Gehörs des Verfolgten
eröffnet werden sollte.

2. Konkurrierende Gerichtsbarkeit

47 Ist der Verfolgte wegen der Tat, die Gegenstand des Auslieferungser-
suchens ist, im ersuchten Staat bereits rechtskräftig verurteilt worden, so

steht diese Verurteilung einer Auslieferung nach Art.9 Satz 1 des Europäi-
schen Auslieferungsübereinkommens (EuA1Üb) entgegen. Daß auch ein
noch nicht rechtskräftiges Erkenntnis gewisse Vorwirkungen in diesem
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Sinne -entfalten und ein vorläufiges Auffieferungshindernis begründen
kann, entschied das Oberlandesgericht Karlsruhe (Beschluß vom 174.1985

- 1 A K 15/85 - Die Justiz 1985, 357 NJW&apos;1985, 2906). Die Erfüllung
der Tatbestandsvoraussetzungen des Art.9 Satz 1 EuA1Üb se*i lediglich
durch den Eintritt der Rechtskraft des Strafurteils- aufschiebend bedingt.
Erst wenn die Rechtskraft - etwa&apos;durch eine aufhebende Revisionsenti-

scheidung - nicht mehr eintreten kann, entfalle das vorläufige AuSliefe-

rungshindernis.

IX. Europäische Menschenrechtskonvention

1. Allgemeines
48. Mit den Rechtsfolgen &apos;einer vom Europäischen Gerichtshof für Men-

schenrechte festgestellten Verletzung der EMRK für das innerstaatliche
Recht- setzten sich das Oberlandesgericht Stuttgart und im Anschluß hieran
das Bundesverfassungsgericht im Fall Pakelli eingehend auseinander. Hier

begehrte der Betroffene eine Wiederaufnahme des Verfahrens,&apos; nachdem
der Straßburger Gerichtshof einenNerstoß gegen Art.6 Abs,.3 lii.c EMRK
durch das seiner rechtskräftigen e,ru &apos;eilung&apos;zü&apos; ri liegende, Strafver-&gt;VI rIt: g&quot;ru
fahren festgestellt hatte21. Das Oberlandesgericht Stuttgart (Beschluß vom
13.2.1985 - 1 Ws 19/85 - Die Justiz 1985, 1.77 MDR 1985, 605) lehnte
die beantragte Wiederaufnahme des Verfahrens in entsprechender Anwen.-

dung von 5 359 Nr.5 StPO oder von § 79 Abs.l,BVerfGG ab. Zur Begrün-
dung führte das Oberlandesgericht aus, der.-buridesdeutsche Gesetzgeber
habe bewußt davon abgesehen&quot; für die vorliegende.Tallkonstellation die

Wiederaufhahmegründe zu erweitern. Eine analoge, Anwendung von § 79
Abs.1 &apos;BVerfGG scheitere auch daran, daß die&apos;Vorschriften der EMRK
allenfalls partikuläres Völkerrecht bildeten und innerstaatlich. nur den Rang
eines. einfachen Bundesgesetzes einnähmen. Auch aus A,rt.13 EMRK lasse
sich keine Durchbrechung der Rechtskraft ableiten. Daher könne dahinste-
hen, ob die Bundesrepublik völkerrechtlich verpflichtet ist, gesetzlich für

konventionswidtige Strafurteile einen neuen Wiederaufnahmegrund zu

schaffen.
49. Die hiergegen gerichtete Verfassungsbeschwerde hat das Bundesver-

fassungsgericht (Vorprüfungsausschuß)&apos; zurückgewiesen (Beschluß vom

11.10.1985 - 2 BvR 336/85 - EuGRZ 1985, 65,4 NJW 1986, 1425

21 Entschei2ung vom 25.4.1983, Amtliche Bd.64 (S.14ff.)
EuGRZ 1983, 344 NStZ 1983, 373 mit Anm. von H. S t ö c k e r. -
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ZaöRV 46 [1986], 289)22. In der Begründung finden sich grundsätzliche
Aussagen zu Konventionsverstößen als Gegenstand einer Verfassungsbe-
schwerde. Nach Auffassung des Bundesverfassungsgerichts konnte der Be-
schwerdeführer zulässigerweise geltend machen, das OberlandesgeriCht
habe gegen eine, gemäß Art..25 GG zu beachtende allgemeine Regel -des
Völkerrechts verstoßen, indem es die Wiederaufnahme des Verfahrens im
Anschluß an die Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs,für Men-
schenrechte abgelehnt, hatte. Denn gerichtliche Entscheidungen,- welche
den Einzelnen belasten und auf einer:dem allgemeinen Völkerrecht- wider-
sprechenden Vorschrift des innerstaatlichen Rechts oder auf einer&apos; mit dem
allgemeinen.Völkerrecht unvereinbaren Auslegung und Anwendung ein-er
innerstaatlichen Vorschrift beruhen, begründeten einen Verstoß gegen das
durch Art.2 Abs.1 GG geschützte Recht der freien Entfaltung der Persön-
lichkeit. Dabei komme es auch nicht darauf an, ob die verletzte Völker-
rechtsregel ihrem Inhalt nach Rechte oder Pflichten für den Einzelnen
vermittelt oder nicht. Aus verfassungsrechtlicher Sicht sei jedoch die Auf-
fassung des Oberlandesgerichts Stuttgart, das der Entscheidung des Straß-
burger Gerichtshofs im innerstaatlichen; Recht keine unmittelbar gestal-
tende Wirkung zubilligt, nicht zu beanstanden. Die Auslegung von StPO
und BVerfGG durch das Oberlandesgericht sei unter spezifisch verfas-
sungsrechtlichen ebenso wie unter völkerrechtlichen Gesichtspunkten un-

bedenklich. Die Vorschriften, der EMRK begründeten für den deutschen
Gesetzgeber keine Verpflichtung, bei auf einem festgestellten Konven-
tionsverstoß beruhenden Strafurteilen eine Durchbrechung der Rechtskraft
vorzusehen. Die allgemeinen Regeln über eine Verpflichtung zur Natural-
restitution seien insoweit durch die EMRK selbst modifiziert worden.
Art.50 EMRK gestatte es den Vertragsstaaten mit Rücksicht auf das Insti-
tut der Rechtskraft, nach innerstaatlichem Recht unanfechtbare Entschei-
dungen auch dann unangetastet zu lassen, wenn ihnen ein Verstoß gegen
die EMRK zugrundeliegt. Eine Pflicht zur Durchbrechung der Rechtskraft
in diesen Fällen ergebe sich aus Art. 13 EMRK ebensowenig wie aus Art.52
EMRK. Demnach verletze die angegriffene Entscheidung des Oberlandes-
gerichts den Beschwerdeführer nicht in seinem Grundrecht aus Art.2 GG.
Sie sei vielmehr auch dann unbedenklich, wenn man hier im Hinblick auf
die denkbare völkerrechtliche Verantwortlichkeit der Bundesrepublik über
den gewöhnlichen Umfang verfassungsgerichtlicher Nachprüfung von Ge-

richtsentscheidungen im Rahmen von Verfassungsbeschwerden hinaus-
gehe.

22 Hierzu Anm. von j. A. F r o w e i n, oben S.286 ff.

54 ZaöRV 46/4
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2. Verbot unmenschlicher Behandlung (Art.3)

50. Im Falle der extremen Uberbelegung- eines kleinen Häftraurnes- mit
drei Gefangenen im Rahmen der Vollstreckung von-Freiheitsstrafen -ge-
langte das - Oberlandesgericht: Frankfurt (Beschluß vom 15.8.1985 - 3 Ws
447/85 (StVollz) - NStZ - 198-5, 572) zu der Feststellung, daß hier die aus

dem Grundsatz der Menschenwürde (Art.1 GG), und aus dem Verbot
unmenschlicher oder erniedrigender Behandlung (Art:.3 EMRK,) folgenden
Mindestanforderungen an eine menschenwürdige. Untiübringung. mißach-
tet worden seien. Dabei wies. das Oberlandesgericht auf die außerordent-
liche Einschränkung der möglichen Fortbewegung und Freizeitbes.chäfti-
gung sowie auft die unvermeidlichenBelastigungen der Gefangenen unter-

einander hin.

3. Geric&apos;htsverfahren (Art.6)

51. Daß der Anspruch auf unentgeltliche Beiziehung eines Dolmetschers
nach Art.6 Abs.3 lit. e EMRX nur hti der - Ainzuziehung eines. Dolmet-
schers auf Veranlassung des.Gerichts gilt,_stellte das Oberlandesgericht
Düsseldorf (Beschluß vom 1 L 1-1-. 1985 ---: 4 Ws 311/85 - NStZ 1986, 128)
unter Verweis auf die Rechtsprechung desTüropäischen Gerichtshofs für
MenschenrechteIest. Daher&apos;.habe ein ausländischer Angeklagter, dessen

Verteidiger vott sich aus für -die Besprechungen mit ihm ein&apos;ein Dolmetscher

herangezogen hatte, einen Erstattungsanspruch gegen dW Staatskasse nur

dann, wenn diese nach der Kostenentscheidung des, Gerichts die notwendi-

gen Auslagen des Angeklagten zu tragen hat.

4. Schutz des Privat-,und Familie*&apos;nl,ebe&apos;iis, (Art, 8)

52. In seiner Entscheidung, zum, Nachzüg einer jordanischen Zweitehe-
rt d&apos;frau vom 30.4.1985.[18] fübi e *das, Bundesverwalturigsgericht aus, -aß

-

-

w

ebensowenig wie das Schutzgebot des,&apos;Art.6 Abs.1 -GG die i.n.Art.8 Abs.1
EM-RK

&apos;
tuverbürgteAch nedesPriva-t-

s ruch eines in polygamer Ehe verheirateten Ausländers auf Erteilung derp
Aufenthaltserlaubnis&apos; im Sinne einer - vollständigen Schrumpfung des be-p
hördlichen Ermessens begründen könne.,
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5. Verbot Kollektivausweisung

Nach Art.4 des Pro&apos;tokolls Nr.4 zur EM91 sind Kollektivausw,ei-

.l. sungen von Ausländern upzula&apos;ssig. Hierauf hatte.&apos;sich eine, schon im -Inland
lebende türkische Ehefrau eines im Bundesgeblet ansa*ssigen,i4
StaatSangehörigen gegenüber der V&amp;sagung der Aufenthalfseflaubnis vor

dem. Biindesverwaltt berufen (Beschluß vom 8.8.1985 -,- 1 13
43.85 -.InfAusIR 1986, 1). Das Bundesverwaltungsgericht legte demgegen-
übe.r,dar, daß türkische Staat&apos;s ihre nachzugswilligen Ehe-

gatten nicht vom Aufenthaltim Bundesgebiet ausgeschlossen seien, auch

wenn der-&quot;, zur Wahrung öffentlicher Interessen an bestimmte

Vorausset&apos;zungen-geknüpft werde. Das&apos;Verbot der Kollektivausweisung
schränke das nach. allgemeinem Völkerrecht grundsätzlich freie Ermessen&apos;.
der Staaten.bei der Entscheidung über die Zulassung von Ausländern zu.

einem langfristieen oder dauernden Aufenthalt nicht ein.

X. Europäische Gemeinschaften

1. Ge.meinschaft.srecht und innerstaatliches. Recht

54., In einer Grundsatzentscheidung zur unmittelbaren Anwendbarkeit
von&apos;Richtlipien hat der Bu.ndesfinanzhof (Urteil Vom 25 A.1985 - V R 123/
84 - BFHE143, 383 BB 1985, 1317 DOV 1985, 1065 DVBI.1986
343 HFR&apos;19&apos;85, 452&apos;= NJW 1985, 2103 RIW 1985, 742) [63]23dem
EuGH die Gefolgschaft versagt. In diesem Verfahren hatte der EuGH in

einer Vorabentscheidung auf Ersuchen der Vorinstanz in Anknüpfung an

seine bisherige&apos;Rechtsprechung entschieden, daß sich Kreditvermittler auf
die Steuerbefreiung gemäß Art.13 Teil B lit,.d Nr.1 der Sechsten Umsatz-.
sieuerrichtlinie nach Ablauf der hierfür vorgesehenen Umsetzungsfrist be-
rufen können24. Hiergegen hat der Bundesfinanzhof mit weit ausholender
Begründung Position bezogen und die dem EuGH folgende Entscheidung
der Vorinstanz aufgehoben. Nach Auffassung des Gerichts ist der EWG
für die Umsatzsteuer durch das bundesdeutsche Zustiffimungsgesetz zu

23 Hierzu S. D u h n k r a c k, Die unmittelbare Wirkung von EG-Richtlinien, RIW 1986,
40ff.; K. Friedrich, Bundesfinanzhof contra Europäischen Gerichtshof, RIW 1985,
794ff.; S. Magiera, Die Rechtswirkungen von 9G-RiChtlinien im Konflikt zwischen
Bundesfinanzhof und Europäischem Gerichtshof, DÖV 1985, 937ff.;.G. Meier, Krieg
oder Richter - Was nun?, RIW 1985, 748 L; Ch. To in u s c h at, Nein, und abermals Nein!
- Zum Urteil des BFH vom25.4.1985, EuR 1985, 346 ff.

24 Entscheidung vom 22.2.1984 - Rs 70/83, EuGHE 1984, 1075.
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den Römischen -Verträgen vöni. 27Z1957 nicht, die Befugnis übertragen
worden, für die.Umsatzsteuerim Rahmen,:der,Rechtsangleichung (Art.99
und 100 EWGV) mit&apos;u Inlands-w zu kgiferieren. Nach
Art.189,Abs.3EW( unm re Inlandsgeltung denbat die lItt

Mdstaaten vorbeLlten. Die im EWG-VertU.msetzungsakten der &apos;rag
für Richtlinien. vor

&apos; ehene zweis,tufiRechts. &apos;schließe&quot;,es aus, 117ges
nen im Weg de

* k &apos;

e r RechisfortbildÜng&apos;ähnliche inners.ta4tI Wir ungen

beizumessen, wie Verordnungen. Dieses: Yier&gt;st&quot;ä&apos;ndnis von Art.189 EWGY
sei bei Abschluß der Gründüiigg&apos;v;erträge im Ja &apos;re 19 für die vertrags-

dieschließenden Staateh&apos;maßgeblich Aüc k&apos;echtsprechu.ne des

französischen Consei tat25 b&apos;.&apos;ruhe dieser Auffassung. DäsTehlen
einer Befügnisder Gemeinschaftsorgane, hier mit unmittelbarer Inlands-

Is le au h nicht mitwirkung Recht zu setzen, las e sich im vorliegenden Fal c

der Bindungswirkung der in, jiesem&quot; Vorabentschei-

dung des EuGH überspielen. Zur Begründun .führt!der Bulidesfinanzhof..9
i

aus, daß Artil77 EWGV nicht die Sachkompetenz,der.--Gemeinschaftsor-
gane regle. Die Bindungswirküng von Vorabentscheidungen erstrecke sich

nicht auf die Kompetenz z&apos;ur Schaffung von im innerstaatlichen Rechts-

raum. geltenden Normen. Die Grenzen, der Hoh-eitsrechtsübertragung ge-

mäß Art.24 Abs.1 GG schränke somit&apos;auch die Auglegungskompetenz
gemäß Art. i. 77 EWGV ein.

Mit dieser Entscheidung stellt,sich -der -Bun.desfinanzhof h n dieguc gege
vom Bundesverwaltungsgericht zumindest obiter geäußerte Rechtsauffas-

sung von -der möglichen unmittelbaren. Außenwirkung von&gt; EG-Richtli-
26nien

55. Mit derBindungswirkung&apos;vori Enis der Kommission in,

Anwendung einer Verordn.ung.&apos;der -, EWG hatte sich&apos; das Finanzgericht
München (Urteil vom 11.9.1985. - 111272/79 *Z 1 und 2* -&apos;EFG 1986, 132

daß eine&apos;_.Ent(Nr.145)-) zu befassen27. Das vertrat-die Ansicht

scheidung,de Kommission über den *issenschäftlichen&apos;Charaktef eines

als ForschungsMittel eitigeführten Geräts im Rechtsstreit, über die Zollf

I setzung nicht geeignet sei, die: Gerichte der...Mit zu binden.

Entscheidungen der EG-Kommission seien hier n.gr für die Verwaltungs-.
behörden der Mitgliedstaaten, bindend, welchefür die bei der Einfuhr von

25 Entscheidung vom 22.12.1978,.EÜ.R 1979, 292.
26 Siehe Kühner, Rechtsprechun
27 Vgl. zur.Überprüfbarkeit-vori, ommissionsentscheidun durch nationale.GerichteK en

auch den Vorlagebeschluß gemäß Art.177. EWGV des Finanzgericht Hamburg vom

29.8.1985-IV12b/83S-H.-EFG1986,-193(Nr.202)..
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Waren aus Prittländern, zu erhebenden Zölle zuständig sind. Dagegen
könnten sie die-Importeure und Zollpflichtigen ebensowenig wie die An-
stalten und Einrichtungen&quot; welche die Zollbefreiung für wissenschaftliche
Geräte geltend machen, in der Wahrnehmung ihrer Rechte gegenüber Ver-

waltungsbehörden und nationalen Gerichten beschränken. Eine andere:Be-
urteilung ergebe sich auch nicht aus der Verpflichtung der Mitgliedstaaten
zur Ge-meinschaftstreue -(Art EWGV), Rechtsakte, die mangels All-

gemeinverbindlichkeit keinen normativen Charakter haben, seien nicht

geeignet,: die alleinige Bindung der Gerichte an Recht und Gesetz zu

durchbrechen. -Unabhängig von dieser, Erwagung, sah das&apos;: Gericht im vor.-

liegenden Fall- die negative. Entscheidung, der Kommission über die Zoll-

befreiungsfähigkeit wege,n eines Verstoßes gegen Gemeinschaftsrecht,
ungültig, an, weil sie, auf einem offensichtlichen Irrtum bei der Tatsachen7
wUrdigung beruht- habe.
56 Auf einer anderen Linie liegt eine Entscheidting des Oberlandesge-

richts. Frankfurt.a.M. (Urteil vom 28.3.1985 - 6 U 34/85 - OLGZ- 1986,76
NJW 1985, 2901 RIW 1985, 900) zu einer an die- Bundesrepublik

gerichteten Entscheidung der EG-Kommission, nach der auf dem Markt
von Berlin (West) Maßnahmen zur Förderung.des Butterabsatzes durchge-
führt *werden sollten In Ausführung dieser Entscheidung beabsichtigte-die
Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung, kostenlos größere
Mengen Butter aus öffentlichen Beständen.auf den Markt zu bringen. Das

Oberlandesgericht wies den Antrag von in Berlin ansässigen. Margarineher-
stellem auf Erlaß einer einstweiligen Unterlassungsverfügung zUrück, ob-
wohl es die beabsichtigte Aktion als mit deutschem Wettbewerbsrecht
unvereinbar ansah. Nach Ansicht des Gerichts war die Antragsgegnerin
nämlich durch die Entscheidung der EG-7Kommission zu dem beanstande-
ten Verhalten verpflichtet. Die für die Bundesrepublik bindende Entschei-
dung habe für das nationale Recht ähnliche Auswirkungen wie eine Ver-

ordnung oder Richtlinie. Bei der Durchführung dieser Entscheidung durch
die Antragsgegnerin als Ausführungsorgan der Bundesrepublik bedürfe es

keiner weiteren normativen Umsetzungsakte, weil die Bundesrepublik be-
reits im Verordnungswege durch die Einrichtung der Bundesanstalt für
landwirtschaftliche Marktordnung die erforderlichen rechtlichen Voraus-

setzungen geschaffen habe. Der Widerspruch zu deutschem Wettbewerbs-
recht berühre die Wirksamkeit der Kommissionse*ntscheidung nicht. Dar-
über hinaus müsse ein innerstaatliches Gericht die Entscheidung der Kom-
mission auch dann als bindend hinnehmen, wenn sie gegen Gemeinschafts-
recht verstoße. Denn die Aufhebung von Rechtsakten der Gemeinschafts-

organe stehe allein dem EuGH zu. Allerdings sei der nationale Richter im
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gt, von einem -anEilverfahren ausnahmsweise &apos; i sich, erforderlichen Vor-

abentscheidungsersuchen abzusehen und&apos;rechts der Ge-

meinschaftso ane die Anerkehnungy zu vers Dies könne jedoch nuragen
dann gelten wenn die Rechtswidrigkeit offensichtlich sei,möglicherweise
auch dann&quot; wenn sie eine schwerwiegende Verletzung - von nationalen I -

Grundrechten&apos;- zut. Folge: -habe&apos;. Diese Voraussetzun en, für eine Unbeacht-9
lichkeit der Kommissionsentscheidung- ,seien. -im vorliegenden Falle nicht

&apos;

gegeben.
57 Zur`Prüfungskompetenz der bundesdeutschen-Qr bei der Ertei-

lung einer&quot;Vollsireckungsklausel;:für einen g&apos;emeiiischaftsreeht4*chen
streckungstitel gemäß -Art. 194 Abs..,2- Satz, n das Landgericht
Bonn (nicht rechtskräftiges Urt 16.M1985 `l- 0. 1,99/85 - NJW
,1986-&quot;665) Stellung28. Hier ging&apos; es um Erteilung einer Völlstreckungs-
klausel für eine Entscheidung, desEuGH (zur Festsetzung einer Geldbuße

wegen Wettbewer.&apos;bswii igen Verhaltens)-., Das Landgerklit w.ies die.. - auf -.
-

eine - an
- bfiche ru tu mtshaftungs,.,ge i -Verlet, G ndre.chten.,ges,.**tiie A

klage- des.Vol-Istreckurigssdhuldriet,--s&apos; ge en die Bundesrepublik-zurück. Da-9
bei stellte das Gerichtz2Unächst klar, daß-&apos; bei-,-der Erteilung der &quot;Vol-Is-trek-
kungsklausel für-,7eine umfassende -Prüfung des gemeinschaftsrechtlichen

I
Titels. auf seine Vereinbatkeit mitdem inne ordre- public hin

kein Raum ist. .,Aus Art.20- Abs3 in Verbindung,mit Art.24 Abs.1 GG

folgerte das Gericht jedoch, daß einschgfiWechtlicher Titel nur

dann mit. einer.Voversehen werden darfi. wenn -er den

Wesensgehalt der Grundrechite odeg Vollstreckungsscbuldners -unberührt
läßt. in d-et&apos;-K,1a-uselerteilung:liege V6lIstreckungsor-
gane&apos;sei &apos;Ausfluß. ür in. vollemUrnf.ahg bei deil Mitgliedstaaten verbliebe-

nen Vollsireckungsgewalt und da-her an den gründgesetzlichen Bindungen
nach, Art.1 Abs.&apos;3 und Art20 Abs&apos;.3, GG zu. messen. e.Eine. WrIetzun &apos; des91

Wesensgehälts
len. D i e urig sah- das Landge-ie- Ruge e n r angeblichen:Verletz*
richt,als unbeachtlich&apos;an.

2. Diskr.iini s v e r:b&apos;öt(Art.&apos;7 T WGVj1
-&apos;19

5-8. -Nach einer als nordrhei-ii-westfälische--s Landesrecht: fortgeltenden
Vorschrift des preußischen Stäushaftungsgesetzes ---von 1909,: (§ 7), stehen -

Angehörigen ausländischeir&apos;Staaten Ariitshaftungsansprüche nur insoweit

28 Hierzu k* &apos; &apos; -Materiellies&apos; Prüfungsrecht&apos; bei -E
&gt;

lühg d* r eu opa&apos; htlichenupp, rtei e r rec 1

Vollstreckungsklauseln?, NJW 1996:,640f.-
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zu&quot;,.al5,die Gegenseitigkeit verbürgt ist. Der Bundesgerichtshof (Urteil vom
5.,71984 - III -ZR 94/83 - IPrax 1986, 33 NJW 1985, 1287) sah indieser

Beschränkung der Staatshaftung gegenüberStaatsangehörigen anderer Mit-
gfiedstaaten der Europäischen Gemeinschaften keinen Verstoß gegen das in

Art.7 Abs.1 EWGV niedergelegte Verbot der Diskriminierung aus Grün-
den der Staatsangehörigkeit, denn die Regelung des Staatshaftungsrechts
gehöre nicht zum Anwendungsbereich des EWG-Vertrags. Außerdem

liege in der Haftungsbeschränkung keine Diskriminierung im Sinne -von
Art.7 EWGV und auch keine von Art.3 GG.

3. Freizügigkeit

59. Das Bundesverwaltungsgericht hat durch ein Vorabentsgheidungser-
suchen gemäß Art.177 EWGV (Beschluß vom 24.1.1985 - 2 C.98.81

DVBI.1985, 742 VBIBW 1986,139 ZBR 1985,193) eine Entscheidung
des EuGH,zur Zulassung von Angehörigen anderer Mitgliedstaaten der
Gemeinschaft zum. staatlichen Vorbereitungsdienst für ein Lehramt er

wirkt. Der EuGH29 hat hierauf für Recht erkannt, daß Studienreferendare
im pädagogischen Vorbereitungsdienst eines deutschen Bundeslandes un-

abhängig von der Rechtsnatur des Beschäftigungsverhältnisses als Arbeit-
nehmer, im Sinne von Art.48 Abs.1 EWGV anzusehen seien. Der EuGH
entschied weiter, daß die Zulassung zum Vorbereitungsdienst für ein Lehr-
amt den Staatsangehörigen anderer Mitgliedstaaten nicht unter Berufung
auf den Vorbehalt für hoheitliche Funktionen in Art.48 Abs.4 EWGV
verweigert werden könne.

60&apos;Im Anschluß aneine Vorabentscheidung des EuGH30 entschied das
Bundesverwaltungsgericht (Urteil vom 21.5.1985 - 1 C 36/82 (Berlin) -

InfAusIR 1985, 195 NJW 1985, 2099), daß dem Ehegatten eines freizü-
gigkeitsberechtigten Wanderarbeitnehmers ein Aufenthaltsrecht gemäß
Art.10 der EWG-Verordnung Nr.1612/68 auch dann weiterhin zusteht,
wenn er die gemeinsame Ehewohnung verläßt, eine eigene Wohnung be-
zieht und sich von seinem freizügigkeitsberechtigten Ehepartner auf Dauer
trennt, solange die Ehe nicht aufgelöst ist.

61. Aus den Freizügigkeitsbestimmungen des Abkommens zur Grün-
dung einer Assoziation zwischen der Europäischen Wirtschaftsgemein-
schaft und der Türkei vom 12.9.196331 (Art.12) und des Zusatzprotokolls

,&apos;9 Urteil vom 3.71986 - Rs.66/85 - ZBR 1986, 267
30 Urteil vom 13.2.1985 - Rs.267/83 - EuGRZ 1985, 145 NJW 1985, 2087
31 BGBI.1964 11, 509.
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vom 23.11.197032 (Art.36) lassen sich nach Ansicht des Oberverwaltupgs-
gerichts Hamburg (Urteil.vOM 293.1985,- OVG Bf.V 102/83 -.jnfAüSIR
1985, 227) keine Beschränkungen des ausländerbehördliChen Ermessens

bei aufenthaltsrechtlichen Entscheidungen gegenüber-,türkischen Staatsan-

gehörigen ableiten. Diese Bestimmungen äußerten keine unmittelbare

Rechtswirkung im Gemeinschaftsraum zugunsten von tür4ischen Staatsan-

gehörigen. Der Assoziationsrat, dem die Umsetzung der Vertragsbestim-
mungen in konkrete Einzelpflichten obliege, habe bislang den aufenthalts-

rechtlichen Inhalt der Freizügigkeit *noch nicht verbindlich festgelegt.. Dies
gelte auch für Art.6 Abs.1 des Beschlusses 1/80 des Assoziationsrates über

die Entwicklung der Assoziation33. Selbst bei einer hiervon abweichenden
Würdigun des Beschlusses sei ihm insoweit,-die innerstaatliche Geltung in9
der Bundesrepublik, abzusprechen. Denn der Beschluß sei weder durch

Rechtsakte der Gemeinschaftsorgane noch durch Durchführungsmaßnah-
men der Bundesrepublik weiter umgesetzt worden. Dabei könne offenblei-

ben, ob,die Ausgestaltung der Freizügigkeit -für Arbeitnehmer aus assozi-

ierten Staaten in die Sachkompetenz, der Gemeinschaft, oder aber ...der Mit-
gliedstaaten fällt. InÄhnlichern Sinne hat sich auch, der Bayerische Verwal-

tungsgerichtshof (Beschluß vom, 26.3.1985 - 10 CS 84 A. 2255 - DÖV
1986, 81) geäußert.

62. Eine andere Auffassung liegt dem Vorlagebeschluß des Verwaltungs-
gerichts Stuttgarrvorn 28.8.1-985 (16 K 1477/84 - InfAusIR. 1985, 304)
zugrunde. Darin neigt die vorlegende Kammer zu der.. Ansicht, daß sich

aus Art.7 Abs.2 des Assoziationsabkommens in Verbindung mit-Art.12

dieses Abkommens und Art.36 des Zusatzprotokolls, unmittelbar an..-

wendbare.sVerbotfürdieEinführutig&apos;neuer.,freizügigkeit, -

ergibt,-wie sie in den baden-württembergischen-mVerwaltungsvorschriften
zur Beschränkung des Nachzugs von Ehegatten liegen; Die gegenteilige
Meinung des Bundesverwaltungsgerichts-14.&apos;teile die Kammer nicht35.

32,l 11, 385.
33 InfAusIR 19ä2, 33.
34 BVerwG vom 18.9.1984, NJW.-1984, 2775; hierzu K ü h n e r, Rechtsprechungsbericht

1984 (Anm.2),134 (Nr.84).
:

35 In der Zwischenzeit hat sich dieses Vorabentscheidungsersucheti des Verwaltungsge-
richts Stuttgart erledigt; Streichung der Rs.268/85, ABLEG Nr.C 166 vom 4.Z1986, S.7

Die gleiche Problematik ist.Gegenstand eines neuen Vorlagebeschlusses -des Verwaltungsge-
richts Stuttgart vom 11.12.1985, Rs.12/86, ABLEG Nr.C 77 vom 5.4.1986, SAO. --
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4. Vorabentscheidungsverfahren

63. Der Bundesfinanzhof vertrat in seiner schon behandelten Entschei-

dung zur innerstaatlichen Rechtswirkung von Richtlinien [54] die Auffas-

sung, daß die Bindungswirkung von Vorabentscheidungen des EuGH ge-
mäß Art. 177 ihre Grenzen in der Sachkompetenz der Gemeinschaft finde.
Demnach könne sich, soweit der EWG nicht die Befugnis übertragen ist,
Recht mit unmittelbarer Wirkung im Inland zu setzen, die Bindung eines

nationalen Gerichts an Vorabentscheidungen des EuGH auch nicht auf die

Anwendung von Richtlinien erstrecken.
64. Im Hinblick auf eine von der Ansicht der Vorinstanz divergierende

Auslegung von Gemeinschaftsrecht ist der Bundesfinanzhof (Urteil vom
23.10.1985 - VII R 107/81 - BFHE 145, 266 RIW 1986, 311) der

Auffassung entgegengetreten, daß das Vorliegen einer abweichenden Ge-

richtsentscheidung stets zur Einholung einer Vorabentscheidung des
EuGH gemäß Art. 177 Abs.3 EWGV verpflichte. Vielmehr hänge es vom

Inhalt der abweichenden Entscheidung ab, ob die richtige Anwendung des
Gemeinschaftsrechts in dem Sinne als nicht offenkundig anzusehen ist, daß
entsprechende Entscheidungen anderer Mitgliedstaaten zu erwarten sind.

65. Ob im Unterlassen einer gemäß Art. 177 Abs. 1 und 3 EWGV gebote-
nen Vorlage an den EuGH eine Verletzung des Rechts auf den gesetzlichen
Richter gemäß Art.86 Abs.1 Satz 2 der Bayerischen Verfassung liegen
kann, ließ der Bayerische Verfassungsgerichtshof offen (Entscheidung vom
8.2.1985 - Vf.57-VI/84 - BayVerfGHE 38, 11 NJW 1985, 2894
NVwZ 1985, 898). Ein Entzug des gesetzlichen Richters komme insoweit
nur bei einer schlechthin unverständlichen und in diesem Sinne auf Willkür
beruhenden Entscheidung in Betracht.

66. Die aus der Konkurrenz möglicher Vorlagen an das Bundesverfas-
sungsgericht gemäß Art. 100 Abs. 1 GG -und an den EuGH gemäß Art. 177
EWGV erwachsende Problematik war Gegenstand einer Entscheidung des
Bundesverfassungsgerichts (Beschluß vom 26.2.1985 - 2 BvL 14/84 - NJW
1985, 2522). Das Bundesverfassungsgericht sah die Zulässigkeit einer Vor-

lage gemäß Art.100 Abs.1 GG nicht dadurch gehindert, daß das vorle-

gende Fachgericht gleichzeitig einen möglichen Verstoß der zu überprü-
fenden Vorschrift gegen Gemeinschaftsrecht im Vorabentscheidungsver-
fahren nach Art. 177 EWGV klären lassen könnte.
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XI. Deutschlands Rechtslage nach&apos;1945

1. Besatzungsrecht

67 Zum Fortgelten des Gesetzes Nr.5 der Militärregierung Deutsch-

land36, welches in Ziff.4 jegliche Handlungen zwecks. Fortsetzung oder -

Erneuerung nationalsozialistischer Bestrebungen verbietet, äußerten sich -

-

das VerWaltungsgericht Frankfurt a.M. und der übergeordnete Verwjl-

tungsgerichtshof Kassel in divergierenden Entscheidungen.
Das Verwaltungsgericht Frankfurt a.M. (Beschluß vom 14.11.1985 -

VII/3 G 2531/85 [unveröffentlicht]) hatte einen Ans der National-p
demokratischen Partei Deutschlands (NPD) auf Nutzung kommunaler

Räumlichkeiten für eine Partelveranstaltung unter Bezug auf Ziff.4 des

Militärregierungsgesetzes Nr.5 abgelehnt. Diese Bestimmung sei durch die

Aufhebung des Besatzungsstatus unberührt geblieben§ da der Vertrag zur,

Regelung aus Krieg und Besatzung entstandener Fragen,vOm 26.5.1952
&apos; &apos;,

(Überleitungsvertrag)37 ihr Fortgelten bis zu: ihrer Außerkraftsetzung
durch ein Gesetz vorsehe. Das Militärregierungsgesetz Nr.5. könne nach

Art.139 nicht an den Bestimmungen des Grundgesetzes gemessen
werden. Dieser Auffassung ist der Verwaltungsgerichtshof Kassel (Be-
schluß vom 12.12.1985 - 2 TG 2397/85 - EuGRZ,- 1986, 439 mit Anm. von,

M. H ex d e g e n NJW 1986,2660) entgegengetreten... Das Militärregie-
rungsgesetz Nr.5 sei durch § 1 Abs. 1 des Dritten Gesetzes zur Aufhebung
des Be&apos; aufgehoben&apos; -örden. Die Ermächti-satzungsrechts vom 23.7195838 :w

gung für den Bundesgesetzgeber zu dieser Aufhebungsregelung ergebe sich

aus Art.1 des Ersten Teils des Überleitungsvertrages.Die Vorschrift des

Art.139 GG, die nach herrschender Auffa- mit dem Abschluß der

sogenannten* Entnazifizierung gegenstandslos geworden seij stehe einer

wirksamen Aufhebung nicht entgegen. Selbst. wenn man &apos;dieser Verfas-

sungsbestimmung eine materiell fortwirkende Grundsatzaussage gegen na-

tionalsozialistische und verwandte Staaisäuffassungen. entnehmen könnte,
so ließen sich daraus keine aktuellen Rechtswirkungen..1,Wie ,etwa die Ver-

wirkung eines sonst gegebenen gesetzlichen Anspruchs-herleiten.
In einem erneuten (Eil-)Ver&apos;fahreii um ein Zulassungsbegehren der NPD

hat das Verwaltungsgericht frankfurt a. M. an seiner Rechtsauffassung
festgehalten (Beschluß vom 9.1.1986 - VII/V G 9/,-- -`NJW 1986, 26

36 Amtsblatt der Militärregierung Deutschland, Nr.3, S. 11 Amtsblatt der Militärregie-
rung Deutschland - Amerikanische Zone, Teil A, S. 17.

37 Gelt.endinderFassungdesPariserProtokollsvom23.10.1954,_BGBI.19551,1,405..
38 BGBl.1958 1, 540, Teil B der Anlage 1 zu § 1.
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Dabei äußerte das-VerwaltungSgericht die Ansicht, daß 51 Abs.1 des Drit-
ten Gesetzes zur Aufhebung des Besatzungsrechtes zeL-en Art. 139 verstoße
und daher unwirksam sei. Die antinazistischen Befreiungsvorschriften bil-
.deten eine *dem Grundgesetz gewissermaßen vorgegebene und neben ihm
fortbestphende Verfassungsordnung. Diese Entscheidung hat der Verwal-

tungsgerichtshof - Kassel wiederum aufgehoben (Beschluß vom 22. 1. 1986 -
2 TG 169/86.--,NJW 1986, 2662). Dabei betonte der Verwaltungsgerichts-
hof, daß sich der Regelungsgehalt des Art.139 GG darin erschöpfe, den

sogenannten Entnazifizierungsvorschriften auch bei einem Widerspruch
zü den Grundrechten und anderen Verfassung*Sbestimmungen Geltung zu

verschaffen..Der Ausnahmecharakter von Art. 139 GG gebiete eine restrik-
tive Auslegung in dem Sinne, daß die deutschen Rechtsetzungsorgane nicht
an einer Aufhebung der dort genannten Vorschriften des Besatzungsrechts
gehindert sind.

2. Bundesrepublik Deutschland und DDR

68. In seinem schon erwähnten Urteil vom 1Z12.1985 [101 führte das
Bundesverwaltungsgericht aus, daß trotz des gesamtdeutschen Charakters
der.im Grundgesetz verankerten deutschen Staatsangehörigkeit (Art.16,
116 Abs.1 GG) eine Einbürgerung durch Behörden in der DDR oder in
Berlin (Ost) zum Erwerb der deutschen Staatsangehörigkeit im Sinne des
GG jedenfalls dann nicht führen könne, wenn einer Anerkennung des

Einbürgerungsakts der ordrepublic der Bundesrepublik entgegensteht.
69. Daß in der DDR wohnhafte deutsche Staatsangehörige im Sinne des

Grundgesetzes strafrechtlichen Schutz gegen Unterhaltspflichtverletzun-
gen nach § 170b StGB genießen, entschied das Oberlandesgericht Frank-
furt a.M. (Urteil vom 25.3.1985 - 1 Ss 616/84 - ROW 1985, 263). Bei
einer Unterhaltspflichtverletzung durch einen in der Bundesrepublik le-
benden Deutschen gegenüber dessen Kindern in der DDR sei die strafbe-

gründende.Unterlassung (auch) im Inland begangen (§9 Abs.1- StGB).
Deshalb.unterliege eine solche Tat gemäß §3 StGB der deutschen Strafge-
walt39. Dieser Auffassung hat sich das Oberlandesgericht Hamburg ange-
schlossen (Urteil vom 19.9.1985 - 1 Ss 128/85 - NJW 1986, 336 NStZ

1986,118).
70. Mit den Rechtsfolgen, die das Fortbestehen einer in der DDR.enteig-

neten Kapitalgesellschaft- mit Vermögen in der Bundesrepublik als soge-

39 Vgl. demgegenüber Landgericht Ravensburg, Beschluß vom 14.12.1983, NStZ 1984,
459; hierzu H a v e r 1 a n d, Rechtsprechungsbericht 1983 (Anm.2), 117 (Nr.87).
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nannte Spaltgesellschaft für- deren Sitz hat, setzte sich das Bayerische
Oberste Landesgericht auseinander (Beschlußvom 24.5.1985, BReg.3 Z

60/85 - Bay0bL.,G.Z 1985, 208 RI-W 1985 811). Nach Auffassung des

Gerichts führt das&apos;bloße Fortbestehen, als Spaltgesellschaft in 4er Bundes-
republik nicht ohne weiteres dazu, daß die Gesellschaft einen Sitz in der

Bundesrepublik erlangt. - In, dem Falle, daß das in der DDR befindliche

Vermögen sowie
- alle Mitgliedsc&quot;haftsrechte-- konfisilert worden sind; be-

stehe dort ein smungsmäßig vorgesehener Sitz nicht mehr. Dann müsse

ein neuer Sitz in der Bundesrepublik begrundet, werden. Wenn der&apos;sat-

zungsmäßige Sitz in der DDR bestehen geblieben ist, etwa weil nicht alle

Mitgliedschaftsrechte enteignet worden sind, so müsse*im Wege,der Sat-

zungsänderung der Sitz in, die Bundesrepublik verlegt werden. -

3. Sowjetische Streitkräfte in der DDR

71. Die völkerrechtliche Qualifikation der sowjetischen Stationierungs-
streitkräfte in der DDR war Gegenstand einer Entscheidung des Bundesso-

&apos;

zialgerichts. (Urteil vom 6.11.1985 - 9a RV 2/84 -BSGE 59, 94 ROW

1986, 376). Das Gericht hatte dabei über Versorgungsansprüche eines-Klä-

gers nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG) zu befinden, der 1965 in

der DDR durch einen von ei,nem sowjetischen Soldat schuldhaft verursach-

ten Verkehrsunfall verletzt worden war. Für Versorgungsansprüche in der

Bundesrepublik kam es hier darauf &apos;an, ob in der Verletzung eine Schädi-

gung durchAngehörigebder Verkehrsmittel der Besatzungsmächte lag (§5
Abs.2 lit. a BVG);.- Nach Auffassung des Bundessozialgerichts waren&apos;die

sowjetischen Streitkräfte: in der DDR im Jahre 1965 nicht mehr im Rahmen

einer völkerrechtlichen Besetzung stationiert. Besatzungsherrschaft
der UdSSR sei durch ihre einseitige Aufhebung seitens der UdSSR im Jahre
1954 und durch den Vertrag über die Beziehungen zwischen der DDR und

der UdSSR vorü*720.9.195540, förmlich beendet worden. Seither seien die

sowjetischen Streitkräfte in der DDR, nicht mehr als Organe einer Besat-

zungsmacht, sondern vielmehr, im Rahmen gemeinsamer militärischer
:

Maßnahmen auf Grund des Warschauer Bundnissystenis sozialistischer

Staaten mit der Zustimmung der &gt;DDR stationiert. Im Beistandspakt zwi-

schen der DDR und der UdSSR vom 12.6.196441 würden die Grundsätze
der gegenseitigen Achtung, Unabhängigkeit und Souveränität sowie der.

40 Gesetzblatt -der DDR 1955 1, 918; S a r t o r i u s, Band II, Internationale Verträge -

Europarecht (5.Aufl.), Nr. 700.
41 Gesetzblatt der DDR 1964 1, 132; S a r t o r i u s, Nr.701.
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Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten betont.-.Nach dem Ab-
kommen zwischen der Regierung der DDR und der Regierung der ÜdSSR
über Folgen, die mit der zeitweiligen Stationierung sowjetischer Streit-
kräfte auf dem Territorium zusammenhängen (vom 12.3.1957)42, hätten
die sowjetischen Truppen und ihre Familienangehörigen das in der DDR
geltende Recht zu beachten; mit der Stellung einer Besatzungsmacht sei
dies nicht zu vereinbaren. Mit dem Abschluß des Grundlagenvertrages
habe die Bundesrepublik die Aufhebung der Besatzungsherrschaft in der
DDR anerkannt. Das Eingriffsrecht der sowjetischen Streitkräfte nach
Art.18 des Abkommens vom 12.3.1957 beruhe auf einem besatzungsrecht-
lichen Vorbehalt, der nicht der Aufhebung der Besatzungsherrschaft im
Sinne von § 5 Abs.2 lit. a BVG widerspreche.

XII. Stationierungsstreitkräfte

72. Nach Art.49 Abs.1 des Zusatzabkommens zum NATO-Truppen-
statut werden die Programme für die zur Deckung des Bedarfs einer

Truppe und eines zivilen Gefolges erforderlichen Bauvorhaben zwischen
den zuständigen deutschen Behörden und den Organen der Stationie-
rungsstreitkräfte vereinbart. Nach Ansicht des Verwaltungsgerichtshofs
Kassel (Beschluß vom 28.8.1985 - TG 2605/84 - NJW 1986, 677) bedeutet
dies, daß Baumaßnahmen der Stationierungsstreitkräfte nur auf der
Grundlage einer Vereinbarung zwischen den deutschen Behörden und den
Streitkräften durchgeführt werden dürfen. Art.49 Abs.3 des Zusatzab-
kommens beziehe sich lediglich auf die Durchführung einer bereits derart
abgestimmten Baumaßnahme durch die NATO-Streitkräfte. Die Nach-
barn eines Truppenübungsplatzes, welche durch die Nutzung geplanter
baulicher Anlagen Lärmbeeinträchtigungen befürchten, könnten zur Wah-

rung ihrer Rechte aus Art.2 Abs.2 und Art.14 Abs.1 GG oder aus dem
Bundesimmissionsschutzgesetz gegen die zu erwartende Einverständniser-
klärung der nach Art.49 Abs.1 des Zusatzabkommens zuständigen Behör-
den vorläufigen Rechtsschutz gemäß § 123 VwG0 in Anspruch nehmen.
Weder das NATO-Truppenstatut noch das Zusatzabkommen stünden
der Bindung der deutschen Behörden an die Vorschriften des Bundesim-
missionsschutzgesetzes im Rahmen von Art.49 Abs.1 des Zusatzabkom-
mens entgegen. Dies ergebe sich daraus, daß nach Art.11 des NATO-

Truppenstatuts die Stationierungsstreitkräfte das Recht des Aufnahmestaa-
tes zu beachten haben und daß nach Art.49 Abs.2 und 3 des Zusatzabkom-

42 GesetzblattderDDR19571,23Z
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